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133. Sitzung 

Bonn, den 20. Januar 1993 

Beginn: 13.00 Uhr 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Guten Tag, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich eröffne die Sitzung und 
rufe den Tagesordnungspunkt 1 auf: 

Befragung der Bundesregierung 
Die Bundesregierung hat als Themen der heutigen 

Kabinettssitzung mitgeteilt: Entwurf einer Dioxin-
Verordnung und Zwischenbericht über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge an Unternehmen in den neuen 
Bundesländern. 
Das Wort zum einleitenden Bericht hat der Herr 

Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit, Dr. Klaus Töpfer. 

Dr. Klaus Töpfer, Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit: Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Auf 
Vorschlag des Bundesumweltministers hat das Kabi-
nett heute eine Dioxinverordnung verabschiedet. Das 
Ziel dieser Verordnung ist es, den produktbezogenen 
Dioxineintrag in die Umwelt zu verringern und damit 
Mensch und Umwelt vor Dioxinen zu schützen. 

Bereits in den letzten Jahren hat die Bundesregie-
rung einschneidende Maßnahmen zum Schutz der 
Menschen und der Umwelt vor Dioxinen eingeleitet 
und durchgesetzt. Ich darf auf einige hinweisen: die 
Verordnung über Verbrennungsanlagen für Abfälle 
und ähnliche brennbare Stoffe, die 17. Verordnung 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, mit dem 
besonders niedrigen Emissionsgrenzwert von 0,1 Na-
nogramm pro Kubikmeter Abgas; die Verordnung 
über Chlor- und Bromverbindungen als Kraftstoffzu-
satz, eine besonders wichtige Verordnung — diese 
19. Verordnung nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz untersagt Zusätze zum verbleiten Benzin —; 
die Novelle der Klärschlammverordnung, die erstmals 
auch Dioxinhöchstwerte für landwirtschaftlich zu nut-
zende Klärschlämme vorschreibt; die Pentachlorphe-
nol-Verbotsverordnung, die jetzt auch vor den stren-
gen Augen der europäischen Richter Gnade gefunden 
hat; dadurch wurde die größte Dioxineintragsquelle 
gestoppt. Das gilt auch für polychlorierte Biphenyle, 
eine weitere Chemikalie, in der besonders Dioxine als 
Verunreinigung enthalten waren. 

Ich weise auch auf die Regelung in der Gefahrstoff
-Verordnung hin, die für das Inverkehrbringen von 

Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen Grenz-
werte für einige Dioxine festlegt. 

Ich habe zur weiteren Vorbereitung dieser Verord-
nung im November 1992 in Berlin ein Internationales 
Dioxin-Symposium durchgeführt. Dort ist noch ein-
mal die Gefährlichkeit von Dioxinen bestätigt worden. 
Epidemiologische Untersuchungen belegen, daß 
hohe Konzentrationen von Dioxinen am Arbeitsplatz 
die Krebshäufigkeit deutlich erhöhen können. 

Aus Vorsorgegründen ist anzustreben, daß die vom 
Menschen täglich aufgenommene Menge an Dioxi-
nen von derzeit 2 Pikogramm pro Kilogramm Körper-
gewicht langfristig auf 1 Pikogramm und darunter 
abzusenken ist. Wir können durch kürzlich abge-
schlossene Meßprogramme feststellen, daß die oben 
genannten Verordnungen bereits zu greifen begin-
nen. Die Maßnahmen haben zu einer deutlichen 
Verringerung der Dioxineinträge geführt. 

Diese Verordnung nun ersetzt die bisherige Rege-
lung in der Gefahrstoff-Verordnung. In der neuen, 
eigenständigen Verordnung wird zukünftig die 
Anzahl der bisher geregelten polychlorierten Dioxine 
von 8 auf insgesamt 17 erhöht. Des weiteren werden 
bisher geltende Grenzwerte teilweise deutlich abge-
senkt. Zusätzlich werden erstmals 8 polybromierte 
Dioxine und Furane geregelt. Somit gelten für alle 
toxikologisch relevanten Dioxine und Furane Grenz-
werte. 

Erstmals unterstellen wir auch die Zwischen-
produkte, die bisher von Regelungen gänzlich aus-
genommen waren, bei Überschreiten bestimmter 
Dioxingehalte einer Anzeigepflicht. Um das hochge-
steckte Ziel, die niedrigen Grenzwerte einzuhalten, 
erreichen zu können, muß die Indust rie bestimmte 
Herstellungsverfahren umstellen oder ganz einstel-
len. Aus diesem Grund müssen auch Übergangsfri-
sten vorgesehen werden. Das haben wir getan. 

Der in der Vergangenheit oftmals eingeschlagene 
Weg, mit den Umweltschutzmaßnahmen erst am Ende 
des Produktionsprozesses, also „end of the pipe", 
anzusetzen, wird auch hier durch vorbeugende 
Umweltschutzmaßnahmen ersetzt. Um ein konkretes 
Beispiel zu nennen: Statt Sportplätze mit dioxinhalti-
gem Kieselrot schließen und sanieren zu müssen, ist es 
besser, wenn primäre Maßnahmen beim chemischen 
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Bundesminister Dr. Klaus Töpfer 

Produktionsprozeß greifen. Dies ist der Sinn dieser 
Verordnung. 
Natürlich haben wir diese Verordnung auch mit den 

Bundesländern erörtert. Ich gehe also davon aus, daß 
auch der Bundesrat dieser Verordnung in Kürze 
zustimmen kann. Ich glaube, daß wir damit das 
Gesamtkonzept unserer Politik gegen den Eintrag von 
Dioxinen und Furanen wesentlich weiter absichern 
konnten. 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Herzlichen Dank, 
Herr Minister. 
Auf der Ehrentribüne hat der Präsident des Großen 

Staatshurals der Mongolei, Herr Bagabandi, mit einer 
Delegation Platz genommen. Es ist mir eine Freude, 
Herr Präsident, Sie und Ihre Delegation im Namen des 
ganzen Hauses willkommen zu heißen. Ihr erster 
offizieller Besuch in Deutschland dient vor allem dem 
gegenseitigen Kennenlernen zwischen Ihrem jungen 
Parlament und dem Deutschen Bundestag sowie den 
Landtagen in Potsdam und Düsseldorf. Wir freuen uns, 
daß der Deutsche Bundestag einen kleinen Beitrag 
zum Aufbau der pluralistischen Demokratie in Ihrem 
Land leisten kann, und wir freuen uns auf den 
Erfahrungsaustausch mit unseren mongolischen Kol-
legen. Wir wünschen Ihnen viele fruchtbare Gesprä-
che, einen angenehmen Aufenthalt in Deutschland 
und eine glückliche Heimkehr. 

(Beifall im ganzen Hause) 
Wir kommen nun zu den Fragen zum Bericht der 

Bundesregierung. Als erste hat die Kollegin Marion 
Caspers-Merk das Wort. 

Marion Caspers-Merk (SPD): Herr Bundesumwelt-
minister, warum regelt die vorgelegte Verordnung 
eigentlich nicht die Hauptbelastungen, die heute noch 
über den Luftpfad mit Dioxin entstehen, z. B. bei der 
Zellstofferzeugung oder bei Recyclinganlagen für 
Aluminium, und warum regelt Ihre Verordnung auch 
nicht die Problematik dioxinbelasteter Böden oder 
aber Verfügungen für Klärschlämme? 

Dr. Klaus Töpfer, Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit: Frau Kollegin, ich 
hatte mich bemüht, deutlich zu machen, daß es sich 
hier um stoffbezogene Regelungen handelt, d. h. daß 
wir schon im Produktionsprozeß ansetzen, so daß 
diese Stoffe erst gar nicht in die von Ihnen genannten 
weiteren Industrieprozesse hineinkommen. 
Ich hatte auch darauf aufmerksam gemacht, daß wir 

für Klärschlämme eine entsprechende Grenzwertre-
gelung haben. Trotzdem müssen wir immer dafür 
sorgen, daß solche Stoffe erst gar nicht ins Abwasser 
und damit in die Klärschlämme kommen. Die Klär-
schlammverordnung ist wichtig, um die Ausbringung 
von belasteten Klärschlämmen auf Böden, die der 
Nahrungsmittelerzeugung dienen, zu verhindern. Sie 
ist aber noch nicht geeignet, tatsächlich dazu beizu-
tragen, daß in die Abwässer Dioxine nicht hineinkom-
men. Deswegen sind die Ergänzungen, etwa die 
PCP-Verbotsverordnung und die PCB-Verbotsver-
ordnung, in der es um polychlorierte Biphenyle geht, 
notwendig. Ich glaube, daß wir darüber hinaus — ich  

sage es noch einmal — mit der 17. BImSchV und mit 
der 19. BImSchV dazu beitragen, daß diese Emissio-
nen begrenzt und zurückgeführt werden. Wir haben 
also schon an diese Dinge gedacht. Ich sehe aber auch 
der Diskussion im Bundesrat mit großer Offenheit 
entgegen. Wenn die Kollegen meinen, hier sollten 
weitere Bereiche eingebunden werden, die ich im 
Augenblick so nicht beurteile, werden wir das gern 
aufgreifen. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Die zweite Frage 
stellt der Kollege Müller. 

Michael Müller (Düsseldorf) (SPD): Herr Umweltmi-
nister, ich habe eine Nachfrage zu Ihrer Aussage über 
die Anzeigepflicht. In welcher Form soll das für 
Zwischenprodukte gefaßt werden? Können Sie Nähe-
res dazu sagen? In welchem Umfang soll das mit einer 
Auskunftspflicht über Dioxingehalt etc. verbunden 
werden? 

Dr. Klaus Töpfer, Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit: Wir haben die 
Anzeigepflicht in § 3 der Verordnung geregelt. Dort ist 
gesagt, daß derjenige, der Zwischenprodukte in Ver-
kehr bringt, deren Gehalt an Stoffen in bestimmter 
Größe — vorher geregelt, wie ich eben gesagt habe — 
diese Grenzwerte überschreitet, dies der zuständigen 
Behörde halbjährlich unter Angabe der Handelsbe-
zeichnung des Zwischenprodukts, seines Gehalts an 
Stoffen nach § 1, also der jeweiligen Dioxine oder 
Furane, sowie der insgesamt abgegebenen Menge 
anzuzeigen hat. Bei der erstmaligen Anzeige hat der 
Anzeigepflichtige zusätzlich Namen und Anschriften 
der inländischen Unternehmen, an die die Zwischen-
produkte abgegeben werden, mitzuteilen, bei späte-
ren Anzeigen auf Anforderung der zuständigen 
Behörde eine entsprechende aktualisierte Liste. So 
wissen wir auch, wo die Zwischenprodukte hingehen 
und wie sie dort weite rverarbeitet werden. Die jeweils 
zuständige Behörde ist somit in der Lage, den weite-
ren Ablauf dieser Zwischenprodukte genau zu kon-
trollieren. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Jetzt hat der Kol-
lege Willfried Penner das Wort. 

Dr. Willfried Penner (SPD): Herr Minister, können 
Sie uns erklären, warum bei Ihrem Vortrag die Frak-
tion der CDU/CSU durch totale Abwesenheit 
glänzt? 

(Dr. Uwe Jens [SPD]: Einer ist da!) 
— Nein, der ist Mitglied der Regierung. 

Dr. Klaus Töpfer, Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit: Herr Kollege Pen-
ner, ich kann Ihnen darüber keine weiteren Informa-
tionen geben. Ich bin aber davon überzeugt, daß 
gerade auch die CDU/CSU-Fraktion — natürlich auch 
die F.D.P.-Fraktion — an diesen Fragen des stoffbezo-
genen Umweltschutzes ein großes Interesse hat 

(Dr. Willfried Penner [SPD]: Was durch 
Abwesenheit bestätigt wird!)  

und daß dies nicht durch die aktuelle Abwesenheit der 
Fraktion in Frage gestellt werden kann. 
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Vizepräsidentin Renate Schmidt: Als nächstes hat 
die Kollegin Jutta Müller das Wort. 

Jutta Müller (Völklingen) (SPD): Herr Bundesum-
weltminister, warum versucht man denn eigentlich 
nicht, den technischen Fortschritt etwas zu forcieren, 
indem man in einer solchen Verordnung dynamische 
Grenzwerte vorsieht, und warum greift die Regierung 
denn eigentlich zu dem Mittel, an die Hersteller nur zu 
appellieren, Dioxinwerte in Produkten zu unterschrei-
ten, wenn dies technisch machbar und dem Hersteller 
zumutbar ist? 

Dr. Klaus Töpfer, Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit: Frau Kollegin 
Mü ller, die Grenzwerte, die wir hier festschreiben, vor 
allem die jetzt festgelegten Werte für Dioxine und 
Furane, sind weltweit die niedrigsten und die meisten, 
die geregelt sind. 
Ich habe, wie Sie wissen, an vielen Stellen die 

Antwort zu geben, warum wir in der Bundesrepublik 
Deutschland auch hier weltweit an der Spitze stehen. 
Ich habe die Antwort auch deswegen zu geben, weil 
damit wettbewerbliche Verzerrungen gegenüber 
anderen Standorten besorgt werden. Das heißt, wir 
sind hier bereits einen Weg gegangen, von dem ich 
hoffe, daß er auch von anderen entsprechend nach-
vollzogen wird. Ich hoffe auch, daß es uns gelingt, dies 
in der Europäischen Gemeinschaft entsprechend zu 
harmonisieren. Ziel muß es sein, daß die von mir 
vorhin genannten 1 Pikogramm pro Kilogramm Kör-
pergewicht hinterher nicht überschritten werden. Wir 
werden dies natürlich weiter zu verfolgen haben; das 
ist gar keine Frage. Jede Vorlage einer Verordnung 
mit Grenzwerten unterliegt immer der Überprüfung 
durch wissenschaftlich-technischen Fortschritt. 
Ich weiß natürlich, daß, wenn wir einen solchen 

Grenzwert festschreiben, die Werte in der Realität 
deutlich darunter liegen; denn niemand kann Pro-
dukte erzeugen, die genau auf dem Grenzwert liegen. 
Wir werden also den technischen Fortschritt deutlich 
in Gang setzen. Wir werden zu Produktionsprozessen 
und Produkten kommen, die genau diese Stoffe nicht 
mehr enthalten. Ich habe beim bleihaltigen Benzin ja 
gesehen, daß dies möglich ist. Diese Verordnung 
provoziert weiteren technischen Fortschritt zur Ver-
meidung von Dioxinen und Furanen, ohne daß wir 
hier eine Dynamisierung der Grenzwerte vorzuneh-
men hätten. 

Jutta Müller (Völklingen) (SPD): Entschuldigung, es 
fehlt noch die Antwort auf den zweiten Teil meiner 
Frage, warum man sich darauf beschränkt, an die 
Hersteller zu appellieren, die Werte in den Produkten 
zu unterschreiten, wenn man doch weiß, daß es 
machbar und dem Hersteller zumutbar ist. 

Dr. Klaus Töpfer, Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit: Wir appellieren 
überhaupt nicht. In der Verordnung sind bestimmte 
Grenzwerte festgeschrieben. Wer sie nicht einhält, 
kann den Produktionsprozeß nicht mehr durchführen. 
Das ist keine Appellverordnung, sondern die darin 
festgelegten Grenzwerte müssen eingehalten wer-
den, entweder durch Produktionsumstellung oder 
durch Beendigung des entsprechenden Produktions

-

prozesses. Das ist ja der Sinn. Deswegen ist die 
Verordnung, vorsichtig gesagt, doch einigermaßen 
fordernd. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Nun kommt der 
Kollege Horst Kubatschka. 

Horst Kubatschka (SPD): Herr Minister, Sie spre-
chen davon, daß wir mit einem Grenzwert von unter 
1 Pikogramm den weltweit geringsten Grenzwert 
haben. Wie beurteilen Sie dann den Wert von 0,006 Pi-
kogramm, mit dem die US-Umweltbehörde arbeitet, 
der also bedeutend niedriger ist als unser We rt? Hat 
der dort überhaupt keine administrativen Auswirkun-
gen? 

Dr. Klaus Töpfer, Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit: Wir haben über 
diesen Wert, den die EPA, also die Environmental 
Protection Agency der Vereinigten Staaten, genannt 
hat, natürlich in dem von mir gerade genannten 
Symposium in Berlin mit internationalen Fachkolle-
gen sehr intensiv diskutiert. Es ist von den amerikani-
schen Kollegen, also von hohen Vertretern der EPA, 
gesagt worden, daß er für das Handeln der amerika-
nischen Regierung keine Bedeutung hat. Das heißt, er 
führt nicht zu entsprechenden Verbots- oder Vermin-
derungsmaßnahmen. 
Ich kann deswegen nur noch einmal unterstreichen: 

Der von Ihnen genannte Wert hat keine politische 
Handlungswirkung im Sinne des Stopfens von Quel-
len, aus denen Dioxine oder Furane in die Umwelt 
kommen können. Für mich ist entscheidend, daß wir 
an diese Quellen — das habe ich, glaube ich, deutlich 
gemacht — mit den verschiedenen Bausteinen heran-
gehen. Diese Verordnung ist ein zusätzlicher, nicht 
der alleinige Baustein der gesamten Arbeit der Bun-
desregierung im Zusammenhang mit der Verminde-
rung des Eintrags von Dioxinen und Furanen in die 
Umwelt. Die Zielgröße von einem Pikogramm pro 
Kilogramm Körpergewicht pro Tag ist das, was uns 
auch international in diesem Symposium bestätigt 
worden ist. Der von Ihnen genannte EPA-Wert ist 
nicht handlungsleitend, auch nicht für die Amerika-
ner. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Nun hat der Kol-
lege Ernst Schwanhold das Wort. 

Ernst Schwanhold (SPD): Herr Minister, ich möchte 
ein Stückchen von der Einzelstoffregelung weggehen 
und Sie gerne fragen, inwieweit in Ihrem Hause 
darüber nachgedacht wird, die Strukturwirkungsbi-
lanz der CCl-Bindung — darum geht es ja im eigent-
lichen Sinne — in stoffrechtliche Überlegungen 
einzubeziehen, damit nicht nur die gezielte Pro-
duktion davon betroffen ist, sondern auch die zufäl-
lige Dioxinproduktion, die an vielen Stellen auftreten 
kann. Gibt es dazu Forschungsvorhaben, und wie weit 
sind diese gediehen? 

Dr. Klaus Töpfer, Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit: Herr Kollege, Sie 
wissen, daß wir hier in den gesamten Bereich dessen, 
was wir im allgemeinen als die Chlorchemie bezeich-
nen, hineinkommen. Ich bin sehr daran interessiert, 
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auch die Arbeit der Enquete-Kommission auf diesem 
Gebiet mitzuverfolgen. Wir hoffen, daß wir von dort 
Hinweise darauf bekommen, wie die von Ihnen 
gekennzeichneten zufälligen Dioxinbildungspro-
zesse frühzeitig erkannt und vermieden werden kön-
nen. Wir haben uns im Augenblick in der Tat stoffspe-
zifisch orientiert. Ich meine, das ist das Beste, was wir 
gegenwärtig tun können. Daß in einer Vielzahl von 
Prozessen, wenn Sie etwa an die Diskussion über PVC 
denken, zusätzliche Schwierigkeiten entstehen kön-
nen, ist richtig. Bei PVC in der Verbrennungsanlage 
wenden wir die End-of-the-pipe-Strategie an. Durch 
den Grenzwert von 0,1 Nanogramm verhindern wir 
nicht die Entstehungsprozesse, sondern bekommen 
eigentlich nur durch die Filterung etwas heraus. 
Ich sage noch einmal: Die jetzige Verordnung ist das 

Beste, was gegenwärtig weltweit vorgelegt werden 
kann. Das bedeutet nicht, daß wir unser Nachdenken 
über Dioxine in der Zukunft deswegen einstellen. Der 
von Ihnen gekennzeichnete Auftrag ist ein wichtiger. 
Ich kann Ihnen aus dem Stegreif nicht sagen, welche 
wissenschaftlichen Untersuchungen etwa beim Bun-
desgesundheitsamt oder beim Umweltbundesamt 
darüber noch weiter durchgeführt werden. Aber wir 
stehen ja in Kontakt mit der Enquete-Kommission. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn wir das gemeinsam 
voranbringen könnten. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Herzlichen Dank, 
Herr Minister. Darf ich fragen, ob es zu diesem ersten 
Bereich noch Nachfragen gibt? — Das ist nicht der 
Fall. 
Zu dem zweiten Bereich, der genannt worden ist, 

nämlich Zwischenbericht über die Vergabe öffentli-
cher Aufträge an Unternehmen in den neuen Bundes-
ländern, liegen mir bereits Wortmeldungen von den 
Kollegen Wolfgang Lüder und Gunter Weißgerber 
vor. Kollege Lüder, Sie haben das Wort. 

Wolfgang Lüder (F.D.P.): Da ich den Bericht noch 
nicht kenne, habe ich eine Frage, die an meine Frage 
vom 11. Mai an die Bundesregierung im Rahmen der 
Fragemöglichkeiten der Abgeordneten anknüpft. Ist 
die Bundesregierung mit ihrem Programm jetzt so 
weit, daß an die ostdeutschen Bundesländer wenig-
stens ein Auftragsanteil vergeben wird, der etwa der 
Hälfte des wirtschaftlichen Potentials der ostdeut-
schen Länder entspricht? Konkret gefragt: Ist die 
Bundesregierung bereit, allen Stellen, die Aufträge 
vergeben, die Zielvorgabe zu machen, daß wenig-
stens 10 % der Aufträge in die ostdeutschen Bundes-
länder gehen? 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Herr Kollege 
Riedl, Sie haben das Wort. 

Dr. Erich Riedl, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft: Frau Präsidentin, vielen Dank.  — 
Herr  Abgeordneter, im Prinzip kann ich diese Bereit-
schaft unterstreichen. Die Probleme liegen allerdings, 
wie Sie ja selbst wissen, im Detail. 
Mit ihrer Kabinettsentscheidung vom 23. Dezember 

1992, deren Schwerpunkt in der Aussage liegt — ich 
darf zitieren —, „bei Direktaufträgen den Anteil 
ostdeutscher Unternehmen bei allen in den neuen 

Bundesländern verfügbaren Produkten über das bis-
her erreichte Niveau hinaus so weit wie möglich zu 
erhöhen und innerhalb von zwei Jahren zu verdop-
peln", hat die Bundesregierung ein politisches Signal 
für alle gesetzt mit dem Ziel, die Bemühungen um den 
Absatz von Ostprodukten zu verstärken und damit 
auch die alten Bundesländer zu motivieren, diese 
Regelungen zu übernehmen. 

Ich bin aus zeitlichen Gründen jetzt nur in der Lage, 
Ihnen einige Schwerpunkte dessen zu nennen, was in 
diesem Zwischenbericht hierzu deutlich erkennbar 
ist. Die Bundesregierung ist ihrer Vorreiterrolle schon 
jetzt ganz offensichtlich glaubhaft nachgekommen. 
Hierzu möchte ich Ihnen für 1992 im einzelnen folgen-
des punktuell vortragen: 

Erstens. Ressorts, also Bundesministerien, mit nied-
rigem Autragsvolumen haben relativ hohe Ostanteile. 
So haben z. B. das Bundesministerium für Familie und 
Jugend 17,4 % von insgesamt rund 3,5 Millionen DM 
und das Bundesumweltministerium 13,6 % von 
39 Millionen ihrer Aufträge an ostdeutsche Unterneh-
men vergeben. Das ist zwar von den Ausgaben her 
relativ wenig, aber es zeigt den prozentualen 
Anteil. 

Zweitens. Zwei große Vergaberessorts, nämlich das 
Bundesverkehrsministerium — einschließlich Deut-
sche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn — sowie 
das Bundesministerium für Post und Telekommunika-
tion haben ihre schon jetzt recht hohen Anteile an 
Ostaufträgen nochmals erhöht: das Bundesverkehrs-
ministerium mit 30 % von rund 8,7 Milliarden DM und 
das Bundesministerium für Post und Telekommunika-
tion — hier überwiegend Telekommunikation — mit 
12,5 % von 32 Milliarden DM. Darin sind natürlich 
auch Bauleistungen und Fernmeldetiefbau enthalten. 
Im Bereich des Bundesministeriums für Post und 
Telekommunikation ist dies eine Steigerung, Herr 
Abgeordneter, von — man höre und staune — mehr als 
600 Millionen DM. — 

Ich muß allerdings — wenn Sie mir gestatten, noch 
ein drittes Beispiel anzufügen — sagen, daß für einige 
andere große Vergaberessorts, z. B. das Bundesvertei-
digungsministerium, aber auch das Bundesinnenmi-
nisterium, eine Vielzahl von Bedarfsgütern noch nicht 
auf dem Markt in den neuen Bundesländern angebo-
ten werden können. Das erklärt sich aus dem Sicher-
heitsbedarf und aus der Tatsache, daß Produkte aus 
dem Hochtechnologiebereich benötigt werden. Die 
Industrie bemüht sich allerdings, hier aufzuholen. Die 
Häuser sind angewiesen, vermehrt auf neu entste-
hende Produktbereiche in dem Verantwortungsbe-
reich dieser beiden Ministerien zurückzugreifen. Es 
läuft also schon ganz gut. 

Dieses Signal der Bundesregierung — Frau Präsi-
dentin, wenn ich das noch anfügen darf — gilt 
natürlich auch für die Länder und für die Gemeinden, 
wobei, wie z. B. bei uns im Wirtschaftsministerium, 
der Hauptvergabeanteil dessen, was wir den Ländern 
an Programmen zur Verfügung stellen, durch die 
einzelnen Länderministerien vergeben wird. Aber 
dieses Signal kommt an. Auch bei der Bund-Länder-
Wirtschaftsministerkonferenz wird immer wieder dar-
auf hingewiesen. 

Danke schön. 
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Vizepräsidentin Renate Schmidt: Nun der Kollege 
Gunter Weißgerber. 

Gunter Weißgerber (SPD): Allgemein interessiert 
mich erst einmal, wie die Bundesregierung die Bereit-
willigkeit öffentlicher Stellen in Deutschland ein-
schätzt, ostdeutsche Unternehmen mit Aufträgen zu 
versorgen, und etwas konkreter: Welche Unterneh-
men drucken die Telefonbücher in Deutschland? 

Dr. Erich Riedl, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, das letzte ist 
eine sehr interessante Frage. Ich weiß sie aber nicht zu 
beantworten, weil ich aus dem falschen Ministe rium 
komme. Ich werde der Sache einmal nachgehen; das 
ist eine sehr gute Frage. 

(Ernst Schwanhold [SPD]: Der Staatssekretär 
ist doch da!)  

Die Druckaufträge hei der Post werden von der 
Deutschen Postreklame vergeben. Ich werde mich 
darum kümmern. Ich werde den neuen Minister, den 
Kollegen Bötsch, bitten, diese Frage direkt für Sie zu 
beantworten. Mir ist nur ganz allgemein bekannt, daß 
die Druckkapazitäten in den neuen Bundesländern 
dafür vorhanden wären. 
Der erste Teil Ihrer Frage betrifft eine persönliche 

Einschätzung, denn wir vom Bundeswirtschaftsmini-
sterium blicken in die Vergabestellen im einzelnen 
natürlich nicht so hinein und dürfen das auch nicht. Ich 
habe aber das Gefühl, Herr Abgeordneter, daß die 
Sensibilität bei den öffentlichen Vergabestellen sehr 
groß ist und daß es, wenn es nicht klappt, eigentlich 
immer nur am jeweiligen Produkt liegt. Die westdeut-
schen Behörden und die westdeutschen Beschaffer 
sind natürlich sehr anspruchsvoll. Ich würde generell 
für uns im Parlament den Vorschlag machen und die 
Anregung geben, daß sich Abgeordnete persönlich 
vor Ort immer wieder einschalten und auch bei den 
Vergabestellen vorsprechen, wenn sie wissen, daß in 
ihrem Wahlkreis oder sonstwo in den neuen Bundes-
ländern leistungsfähige, wettbewerbsfähige Anbieter 
sind, und daß sie bei den Behörden nachhelfen. Das ist 
ja keine Schande. Ich möchte das gerade in der 
jüngsten Zeit diskutierte Problem hier einmal ganz 
offen ansprechen, daß sich Abgeordnete und Politiker 
gerade in den neuen Bundesländern hinter ihre ein-
heimischen Unternehmen stellen und bei den Verga-
bestellen vorsprechen sollten. Das bedeutet nicht, daß 
die Vergabestellen deshalb etwas Unrechtmäßiges 
tun. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Herr Kollege 
Riedl, Ihr Kollege aus dem Postministerium ist anwe-
send. Vielleicht kann die Frage nach den Telefonbü-
chern von der Bundesregierung beantwortet wer-
den. 

Dr. Erich Riedl, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft: Gerne. Ich habe das leider nicht 
gesehen. Entschuldigung, Kollege Rawe. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Herr Kollege 
Rawe, könnten Sie vielleicht etwas dazu sagen? 

Wilhelm Rawe, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Post und Telekommunikation: Frau Präsi-
dentin, ich bitte um Nachsicht. Ich habe gerade einen 
meiner Mitarbeiter gebeten, aufklären zu lassen, wo 
genau die Telefonbücher gedruckt werden. Ich kann 
Ihnen den Verlag nicht nennen; aber die Information 
wird in wenigen Minuten hier sein. Sie bekommen 
dann selbstverständlich Ihre Antwort. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Dann wird die 
Frage im Anschluß beantwortet. 
Nun hat der Kollege Ernst Schwanhold das Wort. 

Ernst Schwanhold (SPD): Herr Staatssekretär, es 
geht ja nicht nur um die Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen, allerdings auch darum. Es geht ebenfalls 
darum, die industriellen Kerne Ostdeutschlands zu 
erhalten. Ist im Rahmen der Diskussion über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge auch die Frage der 
industriellen Kerne erneut aufgegriffen und ein biß-
chen näher definiert worden? 
Diese Frage will ich gerne mit einer Bitte um 

Zusatzauskunft verbinden, ob zwischenzeitlich von 
seiten der Treuhand oder von seiten der Bundesregie-
rung den Treuhandunternehmen eine Bestandsga-
rantie über das Ende der Treuhand hinaus zugeleitet 
worden ist, damit Kunden überhaupt dort kaufen 
können. Denn im Maschinenbau ist es unsinnig, bei 
einem Unternehmen zu kaufen, welches nach einem 
Jahr vom Markt verschwunden ist, so daß die Ersatz-
teilfrage nicht geregelt ist. 
Diese Frage würde ich gerne in bezug auf den 

Solidarpakt, über den Sie diskutiert haben, mit der 
Frage verbinden, ob denn zwischenzeitlich ausge-
rechnet worden ist, welche Auswirkungen hinsicht-
lich der Kaufkraft und der Nachfrage der Solidarpakt 
in Ostdeutschland hat. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Herr Staatssekre-
tär. 

Dr. Erich Riedl, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, Sie haben 
insgesamt drei Fragen gestellt. 

(Ernst Schwanhold [SPD]: Zum gleichen 
Komplex!) 

— Das ist ganz klar. — Die erste kann ich mit Ja 
beantworten, die zweite ebenfalls mit Ja. Was die 
dritte Frage betrifft, bin ich nicht ganz sicher, was in 
der endgültigen Beschlußfassung zum Solidarpakt 
dazu vorgesehen ist. Herr Abgeordneter, ich würde 
Ihnen empfehlen, daß Sie zu diesem Punkt im Wirt-
schaftsausschuß nachfragen, wenn in der nächsten 
Sitzung des Wirtschaftsausschusses der Bundesmini-
ster für Wirtschaft hierzu Rede und Antwort steht. 

Ernst Schwanhold (SPD): Frau Präsidentin, darf ich 
die Antwort auf die zweite mit Ja beantwortete Frage 
noch hinterfragen? 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Ja, Herr Kol-
lege. 

Ernst Schwanhold (SPD): Heißt das zweite Ja, daß 
Sie eine Bestandsgarantie über das Ende der Treu- 
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hand für alle dann noch bei der Treuhand befindli-
chen Unternehmen gegeben haben? 

Dr. Erich Riedl, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft: In diesem speziellen Fall heißt 
dieses Ja, daß alle einzelnen Fälle überprüft werden 
und, wenn wirtschaftlich möglich und wenn es sich 
rechnet, die entsprechenden — — 

(Dr.  Uwe Küster [SPD]: Das ist etwas ganz 
anderes! Das ist etwas anderes, als Sie vorhin 

mit dem Ja bestätigt hatten!) 
— Das ist ja ganz klar: Herr Abgeordneter, eine 
globale Bestandsgarantie hat die Bundesregierung 
noch nie abgegeben und kann sie auch nicht abgeben. 
Die Situation ist ja von Betrieb zu Bet rieb unterschied-
lich. 

(Ernst Schwanhold [SPD]: Darf ich nachfra

-

gen?) 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Nein, bitte nicht 
mehr. Jetzt der Kollege Christian Müller. 

Christian Müller (Zittau) (SPD): Herr Staatssekretär, 
gibt es in der Praxis der Vergabe öffentlicher Aufträge 
größere regionale Unterschiede? Wenn ja, wo liegen 
die Schwerpunkte dafür? In diesem Zusammenhang 
hätte ich gerne gewußt, ob die Bundesregierung 
daran denkt, die Vergabe von Aufträgen, die letztend-
lich über Subunternehmen ausgeführt werden, in 
Richtung Osten zu lenken und das Werkarbeiterange-
bot bei dieser Gelegenheit einzuschränken. 

Dr. Erich Riedl, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft : Zur ersten Frage kann ich sagen, 
Herr Abgeordneter, daß in dem abschließenden 
Bericht, über den die Bundesregierung zu dieser 
Thematik in der ersten Sitzungswoche nach der Som-
merpause beraten wird, über diese regionalen Unter-
schiede, soweit sie gegeben sind, berichtet wird. 
Was die Vergabe über Subunternehmen betrifft, so 

gilt das gleiche, wie wenn es sich um die Vergabe an 
Generalunternehmer handelt. Hier strebt die Bundes-
regierung an — sie vertritt diese Auffassung auch —, 
daß Unterschiede zwischen Generalunternehmen 
und Subunternehmen, was die gezielte Auftragsver-
gabe in den neuen Bundesländern anlangt, nicht 
bestehen sollten. Sonst würden die Empfehlungen, 
die die Bundesregierung abgibt, ja unterlaufen. 
Danke schön. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Damit die Kolle-
gen die Reihenfolge wissen: Ich habe jetzt noch den 
Kollegen Uwe Jens, den Kollegen Hinrich Kuessner 
und den Kollegen Holger Bartsch auf der Rednerliste. 
— Bitte, Herr Kollege Jens. 

Dr. Uwe Jens (SPD): Herr Staatssekretär, sind Sie 
mit diesem minimalen Prozentsatz an Aufträgen, die 
die Bundesministerien an die Unternehmen in Ost-
deutschland gegeben haben, zufrieden? 
Meine zweite Frage, die sich daran anschließt: Was 

tun Sie, damit vor allem von den Ländern und 
Gemeinden mehr Aufträge an Unternehmen in Ost-
deutschland gegeben werden? 

Vielleicht darf ich noch hinzufügen: Warum haben 
Sie eigentlich unseren Antrag abgelehnt, der vorsah, 
daß eine Pflicht zur Vergabe von Aufträgen an ost-
deutsche Unternehmen eingeführt werden sollte und 
daß Ausnahmen davon dann natürlich begründet 
werden müssen? 

Dr. Erich Riedl, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, angesichts 
der Schwierigkeiten, die wir in den neuen Bundeslän-
dern vorgefunden haben, und auch angesichts der 
Tatsache, daß es sich bei den Neuaufträgen, die die 
öffentliche Hand zu vergeben hat, auch um neue 
Felder handelt, bin ich im Prinzip zufrieden. Wenn Sie 
sich einmal die Post und die Bahn anschauen, dann 
werden Sie feststellen, daß es enorme Beträge sind. 
Wenn ich die obersten Behörden der Länder für den 
Straßenbau hinzunehme, wenn ich den Wohnungs-
bau hinzunehme, wenn ich auch die Berücksichtigung 
ostdeutscher Bauunternehmer beim Bau der Wohnun-
gen für die zurückkehrenden russischen Soldaten mit 
hineinnehme, dann ist dies alles — ich will einmal 
sagen — nach der Schulnotenskala eine 3 plus. Ich 
hätte natürlich gern eine 1 plus zu vergeben; aber das 
läuft schon. Ich teile an sich Ihr Verständnis, daß Sie 
auch im Wirtschaftsausschuß immer zum Ausdruck 
gebracht haben, daß sich die Dinge langsam und 
allmählich nach oben bewegen. 
Die Ablehnung Ihres Antrags, Herr Abgeordneter, 

ist sicherlich auch eine politische Entscheidung gewe-
sen. So ohne weiteres ist die Regierungskoalition nicht 
bereit, alles und jedes, was Sie auf den Tisch legen, zu 
übernehmen. Das ist ja das parlamentarische und 
politische Spiel miteinander und gegeneinander. 

(Zuruf von der SPD: Wir sind nicht mehr 
erwartungsschwanger!) 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Nun der Kollege 
Hinrich Kuessner. 

Hinrich Kuessner (SPD): Herr Staatssekretär, im 
Unterausschuß Treuhand haben wir auch einmal 
einen Bericht zu dieser Thematik bekommen. Dieser 
Bericht sah nicht ganz so optimistisch aus, wie Sie das 
hier darstellen. Insbesondere das Verteidigungsmini-
sterium war sehr kritisch angefragt. 
Mich interessiert, ob die Bundesregierung daraus 

Schlußfolgerungen gezogen hat. Sie haben als 
Gründe Sicherheitsfragen angesprochen. Die Ange-
hörigen der Bundeswehr brauchen aber auch Essen 
und Kleidung, und es gibt viele andere Dinge, die 
gerade für einen regionalen Markt sehr interessant 
sind. Mich interessiert: Wird bei der Vergabe öffentli-
cher Aufträge überhaupt differenziert gesehen, daß 
durch solche Aufträge bei Einheimischen, die neu 
beginnen wollen, die Startchancen erhöht werden, 
und wie macht die Bundesregierung das, um dieses 
Potential sinnvoll zu nutzen? 

Dr. Erich Riedl, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, da tun Sie 
der Bundeswehr eigentlich Unrecht. Sie müssen 
unterscheiden zwischen den großen Rüstungsbe-
schaffungsvorhaben, die nicht mehr in dem Maße 
stattfinden wie früher, und den Detailvergaben von 
Bundeswehrdienststellen vor Ort an den einzelnen 
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Garnisonsstandorten. Da kann ich Ihnen bekanntge-
ben, daß die regional mögliche Auftragsvergabe an 

 den neuen Bundeswehrstandorten in den neuen Bun-
desländern immer mehr — das wird sicherlich in 
Kürze fast eine hundertprozentige Bedarfsdeckung 
erreichen können — in den neuen Bundesländern 
erfolgt. 
Die Auftragsvergabe für Rüstungsvorhaben geht ja 

auch in den westlichen Ländern ganz erheblich 
zurück. Wenn — ich sage das einmal — jetzt ein 
Panzerabwehrhubschrauber II oder eine sonstige 
große Rüstungsbeschaffung anstünde, was ja nicht 
der Fall ist, dann würde davon — das würde das Kraut 
entsprechend fett machen — natürlich ein entspre-
chender Anteil in die in den neuen Ländern vorhan-
denen Kapazitäten gehen. 

(Zuruf von der SPD: Herr Riedl, aber das geht 
doch gar nicht!) 

Die großen Rüstungsvorhaben stehen in den neuen 
Bundesländern eben nicht zur Verfügung. Das hat 
andere Gründe und ist auch richtig so. 

(Zuruf von der SPD: Das ist nicht richtig 
so!) 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Eine Nachfrage? 

Hinrich Kuessner (SPD): Ja, eine Nachfrage. Die 
betrifft noch die Differenzierung und die besondere 
Förderung durch Auftragsvergabe an Einheimische, 
die neu beginnen wollen. Mein Eindruck ist, daß viele 
Aufträge auch gerade von der Bundeswehr an Ketten 
gehen, die nicht unbedingt einheimische Besitzer 
haben. 

Dr. Erich Riedl, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft: Daß da immer noch alteingefah-
rene Wege begangen werden, Herr Abgeordneter, 
gebe ich Ihnen ganz offen zu. Das hängt auch ein 
bißchen mit dem Beharrungsvermögen von Behörden 
zusammen. 

(Hinrich Kuessner (SPD): Meinen Sie das 
Beharrungsvermögen der Bundesregie

-

rung?) 
— Herr Abgeordneter, denken Sie einmal an das 
Beharrungsvermögen der SPD-Fraktion in gewissen 
Fragen. Dann wissen Sie, was ich mit Beharrungsver-
mögen meine. — Aber ich will das im Ernst beantwor-
ten. 
Der Bundesminister der Verteidigung und die 

Amtsleitung in diesem Ministerium nehmen jede 
Dienstbesprechung zum Anlaß, die Behördenleiter, 
die Amtschefs, die Kommandeure auf diese selbstver-
ständliche Auftragsvergabe in den neuen Bundeslän-
dern hinzuweisen. Sie dürfen versichert sein, daß die 
Bundeswehr, gerade die Bundeswehr, alles tut, um 
vor Ort einzukaufen. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Nun als letzter der 
Kollege Holger Bartsch, weil wir gleich am Ende der 
Regierungsbefragung angekommen sind. 

Holger Bartsch (SPD): Herr Staatssekretär, ich 
möchte gerne wissen — vielleicht können Sie das 
sagen — in welche Branchen die Aufträge, die in die 

neuen Bundesländer vergeben werden, vorwiegend 
gehen und wie viele Arbeitsplätze nach Ihrer Schät-
zung durch solche öffentlichen Aufträge in den neuen 
Bundesländern in etwa mittelfristig gesichert wer-
den. 

Dr. Erich Riedl, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft: Die Antwort auf diese Fragen 
können Sie im Augenblick weder dem Zwischenbe-
richt, der heute im Kabinett behandelt wurde, noch 
den derzeit vorhandenen Statistiken entnehmen. Die 
Bundesregierung möchte — ich sagte das schon — in 
der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause im 
Kabinett einen Bericht erörtern und Ihnen dann vor-
legen, in dein dies enthalten ist. Das liegt ein bißchen 
auch an  statistischen Schwierigkeiten. Wir arbeiten 
zur Zeit daran. Ich bitte Sie nur um etwas Geduld. Die 
entsprechenden Zahlen sind entweder unvollständig 
oder so lückenhaft, daß sie im Augenblick einen 
vernünftigen Aussagewert nicht haben. Aber das 
kommt natürlich; Sie haben ja recht. Das muß klarge-
stellt werden. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Eine Nachfrage? 

Holger Bartsch (SPD): Ja. — Können Sie nicht 
zumindest ein paar Trends oder ein paar Schwer-
punkte angeben? 

Dr. Erich Riedl, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft: Ich weiß es nicht. Sonst würde ich 
es Ihnen ja sagen. Es tut mir leid. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Damit sind wir am 
Ende der Regierungsbefragung. Ich hatte keine Gele-
genheit mehr, sogenannte offene Fragen, die nicht auf 
die beiden Punkte bezogen sind, aufzurufen, weil Sie 
hier so intensiv nachgefragt haben. 
Die Frage des Kollegen Weißgerber sollte aber noch 

beantwortet werden, wenn der Herr Staatssekretär 
dazu in der Lage ist. 

Wilhelm Rawe, Parl. Staatssekretär bei Bundesmini-
ster für Post- und Telekommunikation: Frau Präsiden-
tin, ich tue das gern. — Nach Nachfrage bei der 
Deutschen Bundespost Telekom kann ich sagen, daß 
jetzt schon 50 % der für die neuen Länder erforderli-
chen Bücher in den neuen Ländern gedruckt werden, 
und zwar immer bei den Firmen dort, die über die 
entsprechende Drucktechnik verfügen. Die Telekom 
hat bei der Firma Bertelsmann sogar erreichen kön-
nen, daß diese eigens zu dem Zweck auch in den 
neuen Ländern investiert und eine Druckerei einge-
richtet hat. Wir gehen davon aus, daß die gesamten 
Bücher, also auch die restlichen 50 %, für die neuen 
Länder vom nächsten Jahr an in den neuen Ländern 
gedruckt werden können. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Eine Nachfrage 
dazu vom Kollegen Weißgerber. 

Gunter Weißgerber (SPD): Eine Nachfrage nicht. — 
Ich bedanke mich. Ich werde das auch überprüfen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 
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Vizepräsidentin Renate Schmidt: Auch ich bedanke 
mich. Wir sind damit am Ende der Regierungsbefra-
gung angekommen. 

Wir kommen zur Fragestunde: 

Fragestunde 
— Drucksache 12/4132 — 

Als erstes kommen wir zum Geschäftsbereich des 
Bundesministers des Auswärtigen. Zur Beantwortung 
steht Frau Parlamentarische Staatssekretärin Ursula 
Seiler-Albring zur Verfügung. Herzlichen Dank. 

Die erste Frage ist die Dringliche Frage des Kolle-
gen Hans Wallow: 

Welche Vorkehrungen wird die Bundesregierung treffen, um die 
Sicherheit der vier Heeresfliegersoldaten aus Mendig zu 
gewährleisten, die sich während der Luftangriffe als UNO 
experts on mission in Bagdad aufgehalten haben und dort weiter 
Dienst tun, und wird die Bundesregierung auf Grund dieser 
Situation ihre Haltung zu UNO-Einsätzen deutscher Soldaten 
ändern? 

Ursula Seiler-Albring, Staatsministerin im Auswärti-
gen Amt: Vielen Dank, Frau Präsidentin. — Herr 
Kollege Wallow, die Bundesregierung hat der im 
Anschluß an den Golfkrieg vom Sicherheitsrat einge-
richteten Sonderkommission der Vereinten Nationen 
zur Eliminierung der irakischen Massenvernichtungs-
waffen seit Sommer 1991 drei Bundeswehrhubschrau-
ber mit knapp 30 Soldaten Bedienungspersonal zur 
Verfügung gestellt. Diese transportieren die multina-
tionalen VN-Inspektionsteams im Lande. Über alle 
hiermit zusammenhängenden Fragen ist das Parla-
ment durch die Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Andrea Lederer 
und der Gruppe der PDS/Linke Liste seinerzeit unter-
richtet worden. 

Noch bedingt durch die Weihnachtspause befindet 
sich gegenwärtig lediglich eine vierköpfige Bereit-
schaftscrew bei den in Bagdad stehenden Hubschrau-
bern. Die vier Soldaten sind wohlauf. Sie haben über 
das Kommunikationsnetz der Sonderkommission Ver-
bindung zur Außenwelt und zu ihren Familien in 
Deutschland. Sie sind auch von hier telefonisch 
erreichbar. 

Die vier Soldaten sind, wie uns die Sonderkommis-
sion bestätigt, zusammen mit etwa 500 weiteren 
ausländischen Kräften der Vereinten Nationen im 
Irak, davon 80 in Bagdad, voll in das örtliche Sicher-
heitssystem der Vereinten Nationen integ riert. 

Für zusätzliche Maßnahmen der Bundesregierung 
besteht deshalb gegenwärtig kein Bedarf. 

Für alle VN-Bediensteten gilt Alarmbereitschaft im 
Hinblick auf die eskalierte Situation. Evakuierungen 
sind bislang von den Vereinten Nationen nicht einge-
leitet worden. Überlegungen zu einer Ausdünnung 
des Personalbestands werden gegenwärtig angestellt, 
sind aber nach unserer Kenntnis nicht abgeschlossen 
und nach den neuesten Entwicklungen offensichtlich 
auch nicht mehr notwendig. 

Die deutschen Soldaten vor Ort haben den völker-
rechtlichen Status von experts on mission gemäß dem 
Übereinkommen vom 13. 2. 1946 über Vorrechte und 

Immunitäten der Vereinten Nationen. Sie genießen 
damit dieselben Vorrechte und Immunitäten, die den 
Bediensteten der Vereinten Nationen in allen Mit-
gliedstaaten der Organisation zustehen. Diesen Status 
der Unverletzlichkeit hat auch der Irak als Mitglied 
der Vereinten Nationen in vollem Umfang zu respek-
tieren. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Kol-
lege Wallow. 

Hans Wallow (SPD): Frau Staatsministerin, wie mir 
die Soldaten telefonisch erzählt haben, sind sie des 
öfteren zum Abendessen in das Hotel gegangen, in 
das diese Rakete eingeschlagen ist, in das Al-
Raschid-Hotel. Ich schließe an  diese Situation meine 
Frage an: War die Bundesregierung durch die Alliier-
ten vorher darüber informiert worden, daß dieser 
Angriff stattfinden würde? 

Ursula Seiler-Albring, Staatsministerin: Nach mei-
nem Informationsstand, Herr Kollege Wallow, nein. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zweite Zusatz-
frage. 

Hans Wallow (SPD): Meine zweite Frage. — Die sind 
nun 14 Tage zu lange dort, weil die 30 Ablösesoldaten 
aus Bahrain nicht hineinkommen können. Sie sind 
gegenwärtig im Grunde in folgendem Status: Sie tun 
nichts, versuchen, nicht aufzufallen, gehen in Zivil, 
fahren auch nicht mit UNO-Wagen. — Wird das dann 
zukünftig bei den 30 Soldaten, die diese ablösen 
sollen, ebenso sein, oder wie werden die die Arbeits-
praxis fortführen? 

Ursula Seiler-Albring, Staatsministerin: Herr Kol-
lege Wallow, nach meinen Informationen ist die 
gegenwärtige Situation so, daß damit gerechnet wer-
den kann, wenn der Irak dem ausdrücklich zustimmt, 
daß die Kontrollmissionen sowie Inspektionsaufgaben 
und -missionen ab morgen wieder fortgesetzt werden, 
so daß der normale Übungsbetrieb oder der normale 
Inspektionsbetrieb, zu dem unsere Soldaten ja die 
logistische Unterstützung bieten, wieder aufgenom-
men werden kann. Insofern würde sich dann Ihre 
Frage auch erledigt haben. 

Hans Wallow (SPD): Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Kol-
lege Karl-Heinz Klejdzinski. 

Dr. Karl-Heinz Klejdzinski (SPD): Frau Staatsmini-
sterin, unabhängig von Ihren inhaltlichen Ausführun-
gen, welchen Status die Soldaten haben, was der Irak 
alles zu beachten hat usw., muß ich sagen: Es geht 
doch ganz schlicht und einfach um die Sicherheit der 
dort eingesetzten Soldaten, daß sie im Grunde genom-
men an einer Friedensmission teilnehmen. Dann 
müßte doch die Bundesregierung wegen der Frage 
der Eskalierung — Sie schließen das ja nicht aus — zu 
der Überzeugung kommen, daß sie ab sofort die 
Soldaten zurückzuziehen hat, weil sie nämlich auch 
einen Anspruch darauf haben, daß ihr Dienstherr, 
sprich: die Bundesrepublik Deutschland, ihre Sicher-
heit gewährleistet. 
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Ursula Seiler-Albring, Staatsministerin: Selbstver-
ständlich wäre es so, Herr Kollege Klejdzinski, daß wir 
dann, wenn wir Anlaß hätten anzunehmen, daß die 
Sicherheit dieser Soldaten akut gefährdet ist, gemein-
sam mit den Vereinten Nationen darüber nachdenken 
müßten — das habe ich, wie Sie beim Zuhören 
vielleicht mitbekommen haben, auch dargestellt —, 
sie abzuziehen. 
Außerdem, Herr Kollege Klejdzinski, handelt es 

sich hier ja nicht um eine Friedensmission, sondern um 
eine Abrüstungsaufgabe, an der unsere Soldaten 
teilnehmen. Insofern besteht, wie Sie genau wissen, 
natürlich auch ein qualitativer Unterschied. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
fragen liegen nicht vor. — Herzlichen Dank, Frau 
Staatsministerin. 
Nun kommen wir zum Geschäftsbereich des Bun-

desministers für Gesundheit. Zur Beantwortung steht 
Frau Parlamentarische Staatssekretärin Dr. Sabine 
Bergmann-Pohl zur Verfügung. Herzlichen Dank! 
Die erste Frage ist die des Kollegen Dr. Karl-Heinz 

Klejdzinski: 
Teilt die Bundesregierung die von Experten geäußerte Auffas-

sung, daß das Gentechnik-Gesetz von 1991 in seinen Auswir-
kungen praktisch dafür gesorgt hat, daß in den USA rd. 1 000 
und in Japan 300 Unternehmen in der Biotechnik engagiert sind, 
während in Deutschland lediglich noch 36 Genlaboratorien tätig 
sind? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege, 
über die Anzahl der in USA und Japan tätigen 
Unternehmen in der Biotechnologie liegen der Bun-
desregierung keine Angaben vor. 
Die in der Anfrage aufgestellte Behauptung, daß 

seit Inkrafttreten des Gesetzes in Deutschland nur 
noch 36 Genlaboratorien tätig seien, kann die Bun-
desregierung nicht bestätigen. Vielmehr sind nach 
Kenntnis der Bundesregierung allein in der Zeit vom 
1. Juli 1990 bis zum 31. Dezember 1992 der ZKBS von 
den Ländern 594 Anträge zur Begutachtung erstmali-
ger gentechnischer Arbeiten in Anlagen gemeldet 
worden. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Herr 
Kollege. 

Dr. Karl-Heinz Klejdzinski (SPD): Ich darf Sie fragen, 
ob die Antwort auf meine Frage qualitativ besser 
ausgefallen wäre, wenn sie vom Wirtschaftsministe-
rium gegeben worden wäre. 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin: 
Herr Kollege, dieses Gesetz fällt in den Zuständig-
keitsbereich des Bundesministers für Gesundheit. Aus 
diesem Grunde habe ich die Antwort gegeben. Sie ist 
aber mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
besprochen worden. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Die zweite Zu-
satzfrage, Herr Kollege. 

Dr. Karl-Heinz Klejdzinski (SPD): Darf ich zumindest 
gelegentlich davon ausgehen, daß Sie, wenn Abge-
ordnete solche Fragen stellen, gängige Zeitschriften 
wie die „Wirtschaftswoche" oder wie das „Handels

-

blatt" oder wie die „Zeit" lesen, in denen solche 
Informationen grundsätzlich stehen, und daß Sie dann 
nicht erklären, daß die Bundesregierung davon gar 
keine Kenntnis hat? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin: 
Herr Kollege, ich habe gesagt, daß die von Ihnen 
aufgestellte Behauptung, daß es seit dem 1. Juli 1990 
in Deutschland nur noch 36 Genlaboratorien gibt, 
nicht den Tatsachen entspricht. Ich darf Sie vielleicht 
daran erinnern, daß bis zum Inkrafttreten des Geset-
zes in Deutschland bereits 1 306 Laboratorien bestan-
den haben und daß, wie gesagt, der ZKBS 594 Anträge 
zur Begutachtung vorlagen. Wir gehen davon aus, daß 
die Länderbehörden ca. 500 Anträge bereits geneh-
migt haben. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage dazu, 
der Kollege Horst Kubatschka. 

Horst Kubatschka (SPD): Frau Staatssekretärin, 
gibt es im Gesundheitsministerium eine Gegenüber-
stellung der Gesetzgebung in den USA und in 
Deutschland, an Hand derer abgewogen werden 
kann, wo es die s trengeren Auflagen gibt, und, wenn 
ja, welches wäre das Ergebnis einer solchen Gegen-
überstellung? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin: 
Herr Kollege, natürlich gibt es solche Aufstellungen. 
Sie wissen ja, daß wir uns in der Vorbereitung der 
Novellierung des Gentechnikgesetzes befinden. 
Es ist so, daß z. B. in den USA wissenschaftliche und 

technische Voraussetzungen gleichwertiger Art be-
stehen, um gentechnische Anlagen zu betreiben, daß 
die Haftungsbedingungen aber sehr scharf sind. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
fragen zur ersten Frage gibt es nicht mehr. 
Dann kommen wir zur Frage 2 des Kollegen 

Dr. Karl-Heinz Klejdzinski: 
Welche Bedingungen sprechen bei der Abwägung von Stand-

ortentscheidungen für die USA und für Japan? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin: 
Herr Kollege, die Bundesregierung nimmt die Sorge 
um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des 
Industriestandorts Deutschland ernst. Allerdings sind 
für Standortentscheidungen internationaler Unter-
nehmen eine Vielzahl von Faktoren bedeutsam, z. B. 
wirtschaftliche Vernetzung, jeweilige Produktpalette, 
Marktnähe sowie forschungs-, gesellschafts- und 
arbeitsmarktpolitische Gesichtspunkte. Die rechtli-
chen Rahmenbedingungen der Gentechnik sind 
dabei nur ein Faktor. 
Im Einklang mit dem Beschluß des Bundestages 

vom 12. 11. 1992 und damit ausgehend vom Förder-
gedanken des Gesetzes in § 1 beabsichtigt die Bun-
desregierung eine Novellierung des Gentechnikge-
setzes im Rahmen des geltenden EG-Rechts. Der 
Änderungsbedarf ergibt sich aus der notwendigen 
Anpassung des Rechts an den Fortschritt von Wissen-
schaft und Technik, ohne einen Verlust an  Sicherheit 
für Mensch und Umwelt in Kauf zu nehmen. 
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Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Herr 
Kollege. 

Dr. Karl-Heinz Klejdzinski (SPD): Ist der Bundesre-
gierung bekannt, daß der europäische Chemiever-
band zum Ende des Jahrzehnts für den weltweiten 
Biotechnikmarkt ein Volumen von 167 Milliarden 
schätzt und daß die Indust rie gegenwärtig davon 
ausgeht, daß, wenn es eine deutsche Teilhabe an 
Wissenschaft und Forschung in dieser Frage geben 
könnte, diese weitestgehend außerhalb unserer Lan-
desgrenzen stattfände, ist der Bundesregierung 
zusätzlich bekannt, daß beispielsweise — da nehme 
ich mal die „FAZ" vom 2. Januar 1992 — Schering als 
ein Weltpharmakonzern seine gesamte gentechni-
sche Aktivität ausgerechnet in den Vereinigten Staa-
ten konzentriert hat, und teilen Sie meine Meinung, 
daß man sich dann einmal ein paar Gedanken darüber 
machen muß, wie bestimmte Auflagen sind, wie die 
Bedingungen sind, mit dem Ziel, daß wir diese quali-
tativen Arbeitsplätze bei uns erhalten? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin: 
Herr Kollege, ich habe in meiner Antwort ausgeführt, 
daß wir eine Novellierung des Gentechnikgesetzes 
vorbereiten. Ihnen dürfte aber vielleicht auch bekannt 
sein, daß die Industrie das Gentechnikgesetz bei 
seiner Verabschiedung 1990 positiv bewertet hat und 
sich auch öffentlich so dazu geäußert hat. 
Die Zahlen, die Sie eben genannt haben, sind 

meinem Ministerium sicherlich bekannt. Ich habe 
aber auch die Faktoren genannt, die für die Firmen 
zum Teil ausschlaggebend sind, im Ausland zu inve-
stieren. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
frage. 

Brigitte Baumeister (CDU/CSU): Frau Staatssekre-
tärin, teilt die Bundesregierung die Annahme, daß 
durch langwierige Genehmigungsverfahren und Be-
hinderungen, sprich Hemmnisse, Auswirkungen da-
hin gehend vorhanden sind, daß gerade im Bereich 
der Gentechnikforschung Unternehmen vielfach ins 
Ausland gehen, und wir deshalb die Rahmenbedin-
gungen wirklich grundsätzlich ändern müssen? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin: 
Ich teile diese Auffassung. Sie wissen aber, daß für die 
Genehmigung die Länder zuständig sind und daß es 
natürlich auch eine Vielfalt von Ursachen gibt, warum 
Genehmigungen zum Teil sehr lange dauern. Wir 
tragen dem Rechnung und werden bei der Novellie-
rung des Gesetzes genau darauf achten, daß sich die 
Genehmigungspraxis verändert. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Nun noch eine 
Zusatzfrage des Kollegen Kubatschka. 

Horst Kubatschka (SPD): Frau Staatssekretärin, Sie 
schieben das also auf die Länge der Genehmigungs-
verfahren. Ist Ihnen bekannt, daß in Amerika die 
Dauer der Genehmigungsverfahren ungefähr ge-
nauso lang ist wie die in Deutschland? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin: 
Herr Abgeordneter, ich habe es nicht nur auf die 
Länge der Genehmigungsverfahren geschoben. Viel

-

mehr gibt es dafür eine Vielzahl von Ursachen. Ich 
habe bei meiner letzten Antwort eben gesagt, daß wir 
diesen Rahmenbedingungen Rechnung tragen und 
bei der Novellierung des Gesetzes versuchen werden, 
diese Regelungen — unter dem Vorbehalt, daß für 
Umwelt und Mensch keine Gefahren entstehen — zu 
vereinfachen bzw. zu deregulieren. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
fragen liegen nicht vor. Damit sind wir am Ende dieses 
Geschäftsbereichs angekommen. Herzlichen Dank 
Frau Staatssekretärin. 
Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-

nisters für Post und Telekommunikation. Hier steht 
zur Beantwortung Herr Parlamentarischer Staatsse-
kretär W ilhelm Rawe zur Verfügung. 
Wir kommen zur Frage 3 des Kollegen Ludwig 

Stiegler: 
Treffen Gerüchte in der Wirtschaft zu, daß die neuen Postleit-

zahlen fix und fertig sind und nur deshalb nicht herausgegeben 
werden, weil die deutsche Postreklame bei der EDV-Erfassung 
noch Probleme hat? 

Wilhelm Rawe, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Post und Telekommunikation: Herr Kollege 
Stiegler, die Gerüchte treffen nicht zu. Vor ca. andert-
halb Jahren hat die Deutsche Bundespost Postdienst 
als Termin für die Bekanntgabe der neuen Postleit-
zahlen den 15. Januar 1993 genannt. Im Ergebnis wird 
dieser Termin tatsächlich um 14 Tage verfehlt wer-
den, da für die letzte Korrekturphase doch mehr Zeit 
erforderlich war, als ursprünglich geplant. Die neuen 
Postleitzahlen werden nun am 29. Januar 1993 veröf-
fentlicht werden. 

Ludwig Stiegler (SPD): Herr Staatssekretär, trifft es 
also nicht zu — das haben Sie nicht beantwortet —, 
daß Probleme bei der Postreklame Ursache dafür 
waren, daß die Zahlen verspätet bekanntgegeben 
werden? 

Wilhelm Rawe, Parl. Staatssekretär: Ich denke, daß 
habe ich doch beantwortet. Ich habe gesagt, die von 
Ihnen angeführten Gerüchte seien unzutreffend. Ich 
will Ihnen das auch gerne erläutern. Die Deutsche 
Postreklame wirkt in dieser Phase nur insoweit mit, als 
sie vorrangig die Aufgabe hat, Leitdateien zur Umstel-
lung von Adreßbeständen auf die neuen Postleitzah-
len zu erstellen und zu vertreiben und z. B. dialogfä-
hige Auskunftsysteme zu erstellen, die man sich in 
Form von Dateipaketen dann dort beschaffen kann, so 
daß man beispielsweise die alte Postleitzahl mit der 
Straßenbezeichnung eingibt und dann infolge der 
Computerhilfe gleich die neue Postleitzahl finden 
kann. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfragen lie-
gen nicht vor. 
Frage 4 der Kollegin Dr. Elke Leonhard-Schmid 

wird auf Antrag der Fragestellerin schriftlich beant-
wortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 
Damit sind wir schon am Ende des Geschäftsbe-

reichs angekommen, herzlichen Dank, Herr Staatsse-
kretär. 
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Vizepräsidentin Renate Schmidt 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisters des Innern. Hier steht zur Beantwortung Herr 
Parlamentarischer Staatssekretär Eduard Lintner zur 
Verfügung. Frage 5 der Kollegin Ing rid Köppe wird 
schriftlich beantwortet. Das gleiche gilt für Frage 6 des 
Kollegen Simon Wittmann (Tännesberg). Die Antwor-
ten werden als Anlagen abgedruckt. 
Wir kommen zu Frage 7 des Kollegen Jürgen 

Augustinowitz. 
Welche verfassungsschutzrelevanten Informationen liegen 

der Bundesregierung bezüglich einer Zusammenarbeit zwi-
schen der PDS und der „Kommunistischen Plattform" vor, und 
welche Strategien und Taktiken konnten ggf. vom Verfassungs-
schutz ermittelt werden? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Sehr geehrter Herr Kollege Augu-
stinowitz, die Antwort lautet wie folgt: Schon bei der 
Beantwortung Ihrer Frage zum aktuellen Stand der 
Prüfung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz 
am 22. Januar 1992 und bei der Beantwortung der 
Kleinen Anfrage des Abgeordneten Dr. Gysi und der 
Gruppe PDS/Linke Liste mit dem Titel „Unterstellung 
verfassungsfeindlicher Bestrebungen" ist darauf hin-
gewiesen worden, daß die sogenannte Kommunisti-
sche Plattform innerhalb der PDS u. a. neben der 
juristischen sowie organisatorischen und historischen 
Kontinuität der PDS mit der totalitären SED zu den 
Verdachtsmomenten gehört, die eine Prüfung be-
gründen, ob bei der PDS tatsächliche Anhaltspunkte 
im Sinne der §§ 3 und 4 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes vorliegen. Auf diese Ausführungen darf ich 
Bezug nehmen. 
Ferner ist in dem allen Abgeordneten des Deut-

schen Bundestages vorgelegten Verfassungsschutz-
bericht für das Jahr 1991 auf Seite 53 Entsprechendes 
ausgeführt. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage. 

Jürgen Augustinowitz (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Staatssekretär. Ich hatte in meiner Frage auch 
mögliche Strategien und Taktiken angesprochen, die 
zwischen diesen beiden Organisationen bestehen 
könnten, und welche verfassungsschutzrechtliche 
Auswirkungen es hier gibt. 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär: Dazu sind uns 
Einzelheiten nicht bekannt. Deshalb kann es naturge-
mäß auch keine Auswirkungen auf die Verhaltens-
weise des Verfassungsschutzamtes haben. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Die zweite Zu-
satzfrage. 

Jürgen Augustinowitz (CDU/CSU): Herr Staatsse-
kretär, die Sicherheitsbehörden, haben sich kürzlich 
dazu entschlossen, eine rechtsradikale Partei, die 
Republikaner, durch den Verfassungsschutz überprü-
fen und beobachten zu lassen. Was hindert die Bun-
desregierung eigentlich daran, eine linksradikale Par-
tei wie die PDS — Sie haben eben etwas zur Historie 
ausgeführt — ebenfalls vom Verfassungsschutz über-
prüfen zu lassen? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär: Ich habe aus-
geführt, daß Verdachtsmomente vorliegen und diesen 
Verdachtsmomenten nachgegangen wird. Sollten 

sich im Rahmen dieser Untersuchungen Hinweise 
darauf ergeben, daß sogar ein Verbot in Frage käme, 
würde die Bundesregierung sicher nicht zögern, auch 
ein solches auszusprechen. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage des 
Kollegen Jäger. 

Claus Jäger (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist 
eine solche verfassungsmäßige Überprüfung der Par-
tei der PDS nicht allein schon deswegen geboten, weil, 
wie Sie eben gesagt haben, über manche Einzelheiten 
dieser engen Zusammenarbeit zwischen der Kommu-
nistischen Plattform und dieser Partei der Bundesre-
gierung keine ausreichenden Erkenntnisse vorlie-
gen? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär: Nein. Es muß 
nach dem einschlägigen Bundesverfassungsschutz-
gesetz ein gewisser Anhaltspunkt konkreter Art vor-
liegen, der auch verifiziert sein muß. Das ist im 
vorliegenden Fall nicht gegeben. Deshalb besteht für 
derartige Maßnahmen im Augenblick keine Rechts-
grundlage. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
frage des Kollegen Lowack. 

Ortwin Lowack (fraktionslos): Herr Kollege, habe 
ich Sie richtig verstanden, daß Sie gesagt haben 
„Kommunistische Plattform in der PDS"? Würde das 
heißen, daß die Bundesregierung davon ausgeht, daß 
sie ausschließlich innerhalb der PDS organisiert ist? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär: Könnten Sie 
den ersten Teil der Frage vielleicht wiederholen? 

Ortwin Lowack (fraktionslos): Habe ich Sie richtig 
verstanden, daß Sie vorhin gesagt haben, die „Kom-
munstische Plattform in der PDS" und Sie deshalb 
davon ausgehen, daß das ausschließlich eine Organi-
sation in der PDS ist? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär: In der Antwort 
heißt es „die sogenannte Kommunistische Plattform 
innerhalb der PDS". So ist es richtig. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Es liegen keine 
weiteren Zusatzfragen mehr vor. 
Wir kommen zu Frage 8 des Kollegen Michael 

Wonneberger: 
Warum hat das Bundesministerium des Innern Herrn Honek-

ker ein unverzügliches Verlassen der Bundesrepublik Deutsch-
land durch sofortiges Ausstellen eines Reisepasses und Polizei-
eskorte zum Flugplatz ermöglicht, obwohl für Rechtskundige 
ersichtlich war, daß der Beschluß des Berliner Verfassungsge-
richtes über die Verfassungsbeschwerde Erich Honeckers — Be-
schluß vom 12. Januar 1993 —, der im Endeffekt auch ausschlag-
gebend für die Entscheidungen der 27. und der 14. Großen 
Strafkammer des Landgerichts Berlin auf Einstellung des Ver-
fahrens gegen Honecker war, rechtsfehlerhaft und damit nicht 
bindend war (siehe die Veröffentlichung von Prof. Rupert Scholz, 
MdB, in der Zeitung DIE WELT vom 14. Januar 1993 mit dem 
Titel „Eskapade eines Gerichts")? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär: Sehr geehrter 
Herr Kollege, die Antwort lautet: Es trifft nicht zu, daß 
der Bundesminister des Innern Erich Honecker einen 
Reisepaß der Bundesrepublik Deutschland ausge-
stellt hat. Nach § 19 des Paßgesetzes vom 19. Ap ril 
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1986 war das Landeseinwohneramt Berlin zuständige 
Paßbehörde für die Ausstellung eines Reisepasses an 
Erich Honecker. Das Landeseinwohneramt Berlin 
untersteht ausschließlich der Aufsicht des Innensena-
tors Berlin. Ebenso oblagen natürlich auch die Perso-
nenschutzmaßnahmen dem Land Berlin. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Herr 
Kollege. 

Michael Wonneberger (CDU/CSU): Danke zu-
nächst für die Antwort. 
Gab es Verbindungen zwischen dem Bundesinnen-

ministerium und dem Innensenator in Berlin, der das 
Procedere der Ausreise festgelegt hat? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär: Ja. Der Innen-
senator Berlin hat am 8. Januar 1993 an das Bundes-
innenministerium folgendes Fernschreiben gerich-
tet: 

Dem Landeseinwohneramt Berlin liegt als 
zuständige Paßbehörde ein Antrag des oben 
Genannten auf Ausstellung eines vorläufigen 
Reisepasses vor. Das Landeseinwohneramt Berlin 
hat die Generalstaatsanwaltschaft beim Kammer-
gericht um Mitteilung ersucht, ob Paßversa-
gungsgründe vorliegen. Unabhängig davon ist 
nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 des Paßgesetzes ein Paß zu 
versagen, wenn bestimmte Tatsachen die An-
nahme begründen, daß der Paßbewerber die 
innere oder äußere Sicherheit oder sonstige 
erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährdet. 
Nach hiesiger Auffassung ist im Falle des Antrag-
stellers ein Paßversagungsgrund nach § 7 Abs. 1 
Nr. 1 Paßgesetz nicht gegeben. Für den Fall, daß 
sie entgegen unserer Auffassung bei einer 
Paßausstellung an Herrn Honecker politische 
Belange gefährdet sehen sollten, bitten wir um 
Ihre kurzfristige Mitteilung bis zum 11. 1. 1993. 

Der Bundesminister des Innern hat am 12. Januar 1993 
wie folgt geantwortet: 

Gegen die Auffassung des Innensenators Berlin 
werden Einwendungen nicht erhoben. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
frage, Herr Wonneberger? 

Michael Wonneberger (CDU/CSU): Nein, danke. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Dann Herr Kol-
lege Lowack. 

Ortwin Lowack (fraktionslos): Herr Kollege, wie 
steht denn die Bundesregierung zu dem in der Frage 
des Kollegen Michael Wonneberger bereits angeführ-
ten Artikel des Kollegen Rupert Scholz in der „Welt" 
vom 14. Januar 1993? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Lowack, die Stellungnahme zu Ihrer Frage würde 
bedeuten, daß die Bundesregierung das Urteil eines 
Landesverfassungsgerichts kommmentieren würde. 
Das ist nach gängiger Praxis nicht üblich und stets  

abgelehnt worden. Ich darf also diese Frage nicht 
beantworten. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Nun noch eine 
Zusatzfrage des Kollegen Jäger. 

Claus Jäger (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, hat 
die Bundesregierung eine Begründung dafür, wes-
halb in dem von Ihnen eben zitierten Brief des 
Bundesinnenministers an den Innensenator von Ber-
lin ganz schlicht und selbstverständlich davon ausge-
gangen wird, daß es keine schwerwiegenden politi-
schen Bedenken gegen die Ausstellung dieses Reise-
passes gibt? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Jäger, ja, nämlich die dafür vorhandene Gesetzeslage 
und die auch entsprechend vorliegende Rechtspre-
chung. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
fragen liegen nicht vor. 
Dann kommen wir zu Frage 9 des Kollegen 

Jäger: 
Haben nach Auffassung der Bundesregierung Verfassungsge-

richte der Länder die Befugnis, die Vereinbarkeit von Bundes-
recht (z. B. der StPO) mit dem Grundgesetz oder gar mit 
Landesverfassungen zu überprüfen, und ist die Bundesregie-
rung verneinendenfalls bereit, beim Bundesverfassungsgericht 
einen Antrag auf Überprüfung des Berliner Landesgesetzes über 
das Verfassungsgericht zu stellen? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Jäger, die Antwort lautet: Nach Art. 20 Abs. 3 GG sind 
auch die Gerichte der Länder nicht nur befugt, 
sondern verpflichtet, die Vereinbarkeit von Bundes-
recht mit dem Grundgesetz zu überprüfen. Halten sie 
einfaches Bundesrecht für unvereinbar mit dem 
Grundgesetz, so müssen sie nach Art. 100 Abs. 1 GG 
das Verfahren aussetzen und die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts einholen. Sie prüfen da-
gegen nicht die Vereinbarkeit von einfachem Bundes-
recht mit dem jeweiligen Landesverfassungsrecht. 
Vielmehr geht nach Art. 31 GG Bundesrecht, d. h. 
sowohl Bundesverfassungsrecht als auch einfaches 
Bundesrecht, jeglichem Landesrecht vor. 
Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG entscheidet das 

Bundesverfassungsgericht u. a. auf Antrag der Bun-
desregierung über die Vereinbarkeit von Landes-
recht mit dem Grundgesetz oder sonstigem Bundes-
recht. Die Bundesregierung sieht derzeit keinen 
Anlaß, hinsichtlich des Berliner Gesetzes über den 
Verfassungsgerichtshof einen solchen Antrag zu stel-
len. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Herr 
Kollege Jäger. 

Claus Jäger (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, da 
sich das Berliner Verfassungsgericht ausweislich des 
Textes seiner Entscheidung im Fall Honecker ja auf 
Landesverfassungsrecht gestützt hat, und zwar auf ein 
angeblich dort geltendes gewohnheitsmäßiges Recht 
auf Menschenwürde entsprechend dem Art. 1 unseres 
Grundgesetzes: Sind denn nach Ihren Ausführungen 
Berliner Landesrecht und Bundesrecht nicht falsch 
angewandt worden, wenn Sie sagen, daß in einem 
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solchen Fall ausschließlich das Bundesverfassungsge-
richt zu entscheiden habe? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Jäger, Sie möchten mich jetzt wieder dazu veranlas-
sen, die Entscheidung eines Gerichts zu kommentie-
ren, was ich — ich verweise auf die vorherige Ant-
wort — natürlich nicht tun will. Ich empfehle aber, 
meine Antwort auf Ihre Frage 9 zu lesen. Ich glaube, 
da können Sie durchaus die entsprechenden Rück-
schlüsse finden. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Eine zweite 
Zusatzfrage. 

Claus Jäger (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, da ich 
zunächst einmal davon ausgehe, daß sich das Landes-
verfassungsgericht Berlin innerhalb der Berliner Lan-
desverfassung bewegt hat: Ist denn nicht für die 
Bundesregierung Anlaß gegeben nachzuprüfen, ob 
eine landesverfassungsrechtliche Bestimmung, die 
einem Landesverfassungsgericht eine derartige Ent-
scheidung ermöglicht, noch im Einklang mit dem 
Grundgesetz steht, wenn nach der Rechtsordnung des 
Grundgesetzes ausschließlich das Bundesverfas-
sungsgericht darüber entscheiden kann, ob eine der-
artige Bestimmung im Widerspruch zum Grundgesetz 
steht? 

Eudard Lintner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Jäger, die Bestimmungen des Berliner Landesverfas-
sungsgerichtsgesetzes zwingen nicht zu einem sol-
chen Verhalten des Gerichts. Insofern besteht für die 
Bundesregierung kein Anlaß, das überprüfen zu las-
sen. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage des 
Kollegen Lowack. 

Ortwin Lowack (fraktionslos): Lieber Herr Kollege, 
Sie haben vorhin gesagt, die Bundesregierung sehe 
derzeit keinen Anlaß zu überprüfen. Bezieht sich das 
auf den Fall Honecker oder entsprechende Entschei-
dungen des Verfassungsgerichts des Landes Berlin? 

Eudard Lintner, Parl. Staatssekretär: Ich bin mir jetzt 
nicht sicher, auf was sich das „derzeit" vorhin bezogen 
hat. Ich kann nur sagen: Die Bundesregierung ist nicht 
bereit, Gerichtsentscheidungen zu kommentieren, 
und sie sieht jedenfalls nach gegenwärtigem Kennt-
nisstand keinen Ansatzpunkt für eine verfassungsge-
richtliche Überprüfung des Landesverfassungsge-
richtsgesetzes des Landes Berlin. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
fragen liegen nicht vor. Herzlichen Dank, Herr Lint-
ner. 
Wir kommen dann zum Geschäftsbereich des Bun-

desministers der Justiz, und zwar zunächst zur Frage 
10 des Abgeordneten Claus Jäger: 

Trifft es nach den Erkenntnissen der Bundesregierung zu, daß 
der Ex-Diktator der DDR, Erich Honecker, nach seiner Haftent-
lassung unter Mitnahme von Geldvermögen in Höhe von rund 
700 000 DM die Bundesrepublik Deutschland verlassen konnte, 
und weshalb ist dieses Vermögen zutreffendenfalls nicht bis zur 
Höhe der Pfändungsfreigrenzen beschlagnahmt worden, um 
staatliche Schadensersatzforderungen gegen Honecker zu 
sichern? 

Es antwortet Herr Staatssekretär Dr. Reinhard Göh-
ner. 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär bei der 
Bundesministerin der Justiz: Herr Kollege Jäger, der 
Bundesregierung ist nicht bekannt, ob und in welcher 
Höhe Erich Honecker Geldvermögen mit nach Chile 
genommen hat. Die Presseberichte, wonach aus 
Sammlungen eines „Solidaritätskomitees" eine halbe 
Million DM herrühren soll, kann die Bundesregierung 
deshalb auch nicht bestätigen. Es ist nicht bekannt, ob 
Honecker Eigentümer dieses Geldes geworden ist. 
Die Beschlagnahme von Schuldnervermögen ist 

nur bei einer rechtskräftigen Verurteilung des Schuld-
ners zulässig. Ein derartiges Urteil gegen Honecker 
besteht nicht. Auch die Voraussetzungen für einen 
Arrest im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes 
liegen nicht vor. Die Geltendmachung von Prozeßko-
sten oder Steuerforderungen wäre Sache der Länder. 
Schadensersatzforderungen von Privatpersonen, z. B. 
Angehörigen von Maueropfern, kann der Bund nicht 
geltend machen oder sichern lassen. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Herr 
Kollege Jäger. 

Claus Jäger (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist die 
Bundesregierung dem Hinweis in Presseberichten 
nachgegangen, daß — wie es dort heißt — Honecker 
aus seinem Privatvermögen 200 000 DM freigegeben 
worden wären, um mit diesem Geld nach Chile zu 
reisen? Von der Spende, die auch erwähnt wird, will 
ich jetzt in diesem Zusammenhang nicht reden. 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Ich 
nehme an, daß sich diese 200 000 DM aus der Diffe-
renz zwischen dieser halben Million, die es laut 
Presseberichten aus Sammlungsaktionen geben soll, 
und den 700 000 DM, von denen Sie in Ihrer Frage 
gesprochen haben, ergeben. Nein, der Bundesregie-
rung oder mir zumindest ist das nicht bekannt. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zweite Zusatz-
frage, Herr Kollege Jäger. 

Claus Jäger (CDU/CSU): Die zweite Frage: Hat die 
Bundesregierung nicht, als erkennbar wurde, daß 
möglicherweise eine dem Freilassungs- und Verfah-
renseinstellungsbegehren des Herrn Honecker ent-
sprechende Entscheidung fallen könnte, die Möglich-
keiten des Erlasses eines Arrests überprüft, um 
Ansprüche der Bundesrepublik Deutschland sicher-
zustellen, die sich ja aus sehr vielen Gründen, die ich 
hier jetzt gar nicht alle aufzählen möchte, die aber 
eigentlich für jeden Bürger dieses Landes völlig klar 
und sichtbar sind, ergeben könnten? 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege Jäger, es kann gar kein Zweifel daran beste-
hen, daß Herr Honecker in unermeßlicher Weise den 
Menschen, unserem Volk, dem Land Schaden zuge-
fügt hat. Aber die Voraussetzungen für eine Beschlag- 
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nahme oder für einen Arrest sind rechtliche: bei der 
Beschlagnahme ein Titel, beim Arrest die Glaubhaft-
machung von zivilrechtlichen Forderungen. Ich darf 
noch einmal darauf verweisen: Die Geltendmachung 
von Prozeßkosten ist Sache der Länder. Schadenser-
satzforderungen Privater kann der Bund nicht geltend 
machen. Andere Rechtsgrundlagen für solche Scha-
densersatzansprüche sehe ich nicht. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
fragen liegen nicht vor. 
Dann kommen wir zur Frage 11 des Kollegen 

Michael Wonneberger: 
War der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin überhaupt 

für die Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde Erich 
Honeckers — Beschluß vom 12. Januar 1993 — zuständig, oder 
wäre in diesem Fall nicht das Bundesverfassungsgericht aus-
schließlich zuständig gewesen? 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege Wonneberger, nach Art. 72 Abs. 2 Nr. 4 der 
Verfassung des Landes Berlin entscheidet der Verfas-
sungsgerichtshof dieses Landes über Verfassungsbe-
schwerden, soweit nicht Verfassungsbeschwerde zum 
Bundesverfassungsgericht erhoben ist oder wird. Das 
Nähere wird durch das Gesetz über den Verfassungs-
gerichtshof bestimmt. § 49 des Berliner Gesetzes über 
den Verfassungsgerichtshof bestimmt, daß jedermann 
mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt des 
Landes Berlin in einem seiner in der Verfassung von 
Berlin enthaltenen Rechte verletzt zu sein, die Verfas-
sungsbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof erhe-
ben kann, soweit nicht in derselben Sache Verfas-
sungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht er-
hoben ist oder wird. Nach § 90 Abs. 3 des Gesetzes 
über das Bundesverfassungsgericht bleibt das Recht, 
eine Verfassungsbeschwerde an das Landesverfas-
sungsgericht nach dem Recht der Landesverfassung 
zu erheben, unberührt. 
Über die Auslegung und Anwendung dieser Vor-

schriften in dem Verfahren über die Verfassungsbe-
schwerde Honeckers hat der Verfassungsgerichtshof 
des Landes Berlin in richterlicher Unabhängigkeit 
entschieden. Im Hinblick auf den Grundsatz der 
Gewaltenteilung — der Kollege Lintner hat davon 
soeben schon gesprochen — ist es nicht Aufgabe der 
Bundesregierung, dazu Stellung zu nehmen, ob diese 
Entscheidung eines unabhängigen Gerichts mit dem 
geltenden Recht in Einklang steht. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Herr 
Kollege Wonneberger. 

Michael Wonneberger (CDU/CSU): Ich frage — ob-
wohl die Zuständigkeit des Bundesverfassungsge-
richts nach meiner Auffassung noch etwas umstritten 
ist — trotzdem noch einmal nach: Liegen der Bundes-
regierung Informationen dazu vor, ob Rechtsanwalt 
Plöger als Prozeßbevollmächtigter der Nebenkläger 
im Verfahren gegen Honecker vor der 27. Großen 
Strafkammer des Landgerichts Berlin eine einstwei-
lige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts für 
den Fall beantragt hat, daß der Verfassungsgerichts-
hof des Landes Berlin der Verfassungsbeschwerde 

Erich Honeckers stattgibt, und was ist aus diesem 
Antrag geworden? 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege Wonneberger, das ist mir nicht bekannt. 
Deshalb kann ich Ihnen das auch nicht beantwor-
ten. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zweite Zusatz-
frage, Herr Kollege Wonneberger. 

Michael Wonneberger (CDU/CSU): Eigentlich hätte 
ich noch eine andere Frage, aber zunächst möchte ich 
noch fragen: Ist es nicht für die Bundesregierung 
interessant, diesem Problem nachzugehen? 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Ja, Herr 
Kollege Wonneberger. Aber ich kann Ihnen im 
Augenblick nicht sagen, ob Informationen über den 
Verfahrensstand vorliegen. Mir persönlich liegen sie 
jedenfalls nicht vor. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Kol-
lege Jäger. 

Claus Jäger (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, da 
Sie durch Anhören verfolgen konnten, was Ihr Kollege 
Lintner vom Bundesinnenministerium vorhin auf 
meine in ähnlichen Bereichen angesiedelte Frage 
gesagt hat, möchte ich Sie fragen: Ist die Bundesre-
gierung der Auffassung, daß sich ein landesrechtli-
ches ungeschriebenes Recht auf Menschenwürde, das 
von irgend jemandem vor einem Gericht in Anspruch 
genommen wird, immer aus Art. 1 des Grundgesetzes 
herleitet und insofern immer Ausfluß des Bundes-
rechts ist und daß im Falle, daß vor einem Landesver-
fassungsgericht eine Rüge erfolgt, immer eine Rich-
tervorlage nach Art. 100 des Grundgesetzes erfolgen 
müßte, wenn ein Gericht zu dem Ergebnis kommt, hier 
sei dieses Menschenrecht und Grundrecht verletzt 
worden? 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege Jäger, ich darf darauf hinweisen, daß Herr 
Kollege Wonneberger nach der Zuständigkeit gefragt 
hatte. Das betrifft das Verhältnis von Landesverfas-
sungsgerichtshof und Bundesverfassungsgericht. Sie 
haben den Kollegen Lintner wie auch jetzt in Ihrer 
Nachfrage nach der materiellen Bewertung gefragt. 
Daß vorkonstitutionelle Rechtsgrundsätze im Recht 
überhaupt Geltung haben, ist etwas, was in der 
Rechtsprechung anerkannt ist und was gerade auch 
bei der Verfolgung von Unrechtstaten früherer Macht-
haber der DDR von Bedeutung ist. 
Die Frage, ob und inwieweit der Landesverfas-

sungsgerichtshof daraus Konsequenzen ableitet, ist in 
richterlicher Unabhängigkeit entschieden. Ich bitte 
Sie sehr um Verständnis, daß die Bundesregierung 
hier in keine Bewertungen eintreten kann und will. 
Ich möchte mich deshalb auch persönlich im Hinblick 
auf meinen Standpunkt zu dieser Frage zurückhalten, 
auch wenn ich nicht verschweigen will, daß mir das 
Nachvollziehen dieser Entscheidung persönlich sehr 
schwerfällt. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage des 
Kollegen Lowack. 
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Ortwin Lowack (fraktionslos): Persönlich habe ich 

sehr viel Respekt gegenüber dieser letzten Anmer-
kung. 
Ist der Bundesregierung irgend etwas bekannt, daß 

— worüber in der Öffentlichkeit mehrfach berichtet 
wurde — der Hinweis, einen Antrag an das Verfas-
sungsgericht des Landes Berlin zu stellen, von diesem 
Gericht selber kam, weshalb die Anwälte Honeckers 
gerade nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern 
den Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin be-
müht haben? 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege, mir persönlich sind solche Hinweise nicht 
bekannt. Ich kann das deshalb auch nicht bestäti-
gen. 
Im übrigen ist das natürlich die freie Entscheidung 

der Anwälte. Sol ange nicht Verfassungsbeschwerde 
beim Bundesverfassungsgericht gestellt war bzw. dort 
ein Rechtsmittel eingelegt war,  war  der Landesverfas-
sungsgerichtshof zuständig. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
fragen zu dieser Frage liegen nicht vor. 
Wir kommen zur Frage 12 des Kollegen Siegfried 

Scheffler: 
Ist es richtig, daß die Jahresgebühren des Deutschen Patent-

amtes die höchsten in der Welt sind und eine weitere Erhöhung 
dieser Gebühren beabsichtigt ist? 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege, daß die Jahresgebühren beim Deutschen 
Patentamt die höchsten der Welt seien, trifft nicht zu. 
In Japan ist die Summe der Jahresgebühren höher als 
beim deutschen Patentamt. In den USA ist zwar die 
Summe der Jahresgebühren niedriger, dafür sind aber 
die Anmelde- und Prüfungsgebühren höher. Genaue 
Vergleiche sind wegen der unterschiedlichen Ausge-
staltung der Verfahren und wegen unterschiedlicher 
Gebührenstrukturen auch nur sehr schwer möglich. 
Die Gebühren des Deutschen Patentamtes betragen 

bis zur Erteilung des Patents 650 DM. Im Vergleich 
dazu sind die Kosten, die aufgewendet werden müs-
sen, um Patentschutz durch ein europäisches Patent 
zu erlangen, ungleich höher. Sie betragen — bei 
Benennung eines Vertragsstaates — mindestens 
7 050 DM. Hinzu kommt ein Betrag von 350 DM für 
jeden weiteren Vertragsstaat, in dem das Patent nach 
Wahl des Anmelders angemeldet werden soll. 
Die Gebühren des Deutschen Patentamts wurden 

seit 1976 — auch unter Inkaufnahme steigender 
Defizite — bis heute konstant gehalten. Die Defizite 
haben inzwischen allerdings eine Größenordnung 
erreicht, die eine Erhöhung der Gebühren unumgäng-
lich macht. Wir haben im Oktober 1992 deshalb einen 
Referentenentwurf vorgelegt, mit dem als vorläufige 
Lösung eine lineare Erhöhung der Gebühren des 
Patentamtes um 20 % vorgeschlagen wird. Von der 
Erhöhung sollen solche Gebühren ausgenommen 
werden, die erst in jüngerer Zeit eingeführt worden 
sind. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Kol-
lege Scheffler. 

Siegfried Scheffler (SPD): Herr Staatssekretär, Sie 
sagten, die Erhöhung der Gebühren sei vorgesehen. 
Sie wissen natürlich auch, daß in der Presse vielfach 
berichtet wurde, daß eine erhebliche Anzahl von 
Patenten wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren 
erlischt. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Kön-
nen Sie zwischen der Nichtzahlung wegen bisheriger 
hoher Gebühren und der geplanten Erhöhung der 
Gebühren differenzieren? Wie sieht es in diesem 
Zusammenhang mit den Patentinhabern aus den 
neuen Bundesländern aus? Ich beziehe mich dabei auf 
die Nichtverwertbarkeit bzw. den Verzicht von 
Lizenzgebern. 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Ich bin 
nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, 
Herr Kollege. 
Ich darf noch einmal sagen: Im internationalen 

Vergleich kann man wirklich nicht sagen, daß die 
Gebühren bei uns überproportional hoch sind. Das 
Gegenteil — auch wenn Sie den europäischen Weg 
berücksichtigen - ist der Fall. Dieser Weg rechnet 
sich trotz der hohen Verfahrensgebühren für die 
Anmelder, die mehrere Staaten benennen wollen, 
weil sie die jeweiligen nationalen Verfahrensgebüh-
ren und die Kosten für Patentanwälte in den jeweili-
gen Staaten sparen. 
Soweit jemand nicht in der Lage ist, diese Gebühren 

aufzubringen, und auch niemanden findet, der ihm 
das finanziert, sehe ich jetzt allerdings keine Möglich-
keit, irgendeine Sonderregelung zu treffen. Im Hin-
blick auf die Erhöhung darf ich noch einmal sagen: 
Man muß einfach berücksichtigen, daß wir seit 1976 
keine Steigerung mehr gehabt haben, trotz steigender 
Defizite. Deshalb scheinen uns sowohl die zunächst 
vorgesehene vorläufige Lösung einer linearen Erhö-
hung als auch anschließend Überlegungen im Hin-
blick auf strukturelle Änderungen angemessen. Dazu 
wird die Bundesregierung eine Kommission einset-
zen, die demnächst ihre Arbeit aufnehmen wird, um 
hierfür Vorschläge zu erarbeiten. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Die zweite Zu-
satzfrage, Herr Kollege Scheffler. 

Siegfried Scheffler (SPD): Zu der strukturellen 
Änderung habe ich noch eine Zusatzfrage. Auf Grund 
der wirtschaftlichen Umstrukturierung der ehemali-
gen Betriebe und Kombinate in den neuen Bundeslän-
dern bzw. in der ehemaligen DDR sind ja viele Patente 
mit diesen Betrieben untergegangen. Das ist Ihnen 
bekannt. Können Sie uns hier eventuell berichten, ob 
die Rechte aus diesen Patenten auf die Erfinder 
übergegangen sind? 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege Scheffler, es gibt für die Fortgeltung der 
Patente eine gesetzliche Regelung, die der Bundestag 
beschlossen hat und die auch entsprechende Wege 
eröffnet, um denen, die bisher Inhaber gewesen sind, 
eine Fortführung zu ermöglichen. Dazu sind unter-
schiedliche Wege und Schritte erforderlich, die dann 
jeweils in der Initiative der Inhaber liegen. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
fragen liegen nicht vor. 
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Vizepräsidentin Renate Schmidt 

Wir kommen zur Frage 13 des Kollegen Antretter: 
Wann gedenkt die Bundesregierung die mit ihrer Antwort vorn 

23. Januar 1991 auf die schriftliche Frage 13 des Kollegen 
Dr. Uwe Holtz in Drucksache 12/43 schon für Ende 1991 in 
Aussicht gestellte Umwandlung der von ihr gezeichneten Kon-
vention des Europarates über „das Aufspüren, die Beschlag-
nahme und das Einziehen der durch Verbrechen erzielten 
Einnahmen" in nationales Recht nun endlich vorzunehmen bzw. 
die Konvention zu ratifizieren? 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege Antretter, in ihrer Antwort auf die schriftliche 
Frage des Kollegen Holtz, auf die Sie Bezug nehmen, 
hatte die Bundesregierung ihre Absicht bekundet, das 
Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermitt-
lung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen 
aus Straftaten in der Tat so bald wie möglich dem 
Deutschen Bundestag zur Ratifizierung vorzulegen 
und auch die Erwartung zum Ausdruck gebracht, daß 
die zur Umsetzung des Übereinkommens erforderli-
chen Änderungen des nationalen Rechts noch im 
Jahre 1991 verabschiedet werden würden. 
Die Ratifizierung dieses Übereinkommens setzt 

nämlich nicht nur die zwischenzeitlich erfolgte Pöna-
lisierung der Geldwäsche voraus, sondern auch eine 
Änderung des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen und die Einführung eines 
Gewinnaufspürungsgesetzes. 
Während, wie Sie wissen, die parlamentarische 

Beratung dieses Gewinnaufspürungsgesetzes in den 
Fachausschüssen weit vorangeschritten ist und einer 
Verabschiedung durch den Bundestag in naher 
Zukunft nichts im Wege stehen dürfte, läßt sich ein 
Zeitpunkt für die Verabschiedung des Vertragsgeset-
zes und des Ausführungsgesetzes zum Suchtstoff

-

übereinkommen 1988, welches in seinem Art. 4 die 
erforderliche Änderung des Gesetzes über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen enthält, derzeit 
nicht verläßlich prognostizieren; denn die von einigen 
Bundesländern entwickelten Vorstellungen zu einer 
weitgehenden Entkriminalisierung des Drogenbesit-
zes für der Eigenbedarf sind nur schwerlich mit den 
Verpflichtungen aus dem Suchtstoffübereinkommen 
in Einklang zu bringen. 
Nach Verabschiedung dieser vorerwähnten Ge-

setze wird die Bundesregierung das Vertragsgesetz zu 
dem Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermitt-
lung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen 
aus Straftaten, das bisher nur vom Vereinigten König-
reich ratifziert worden ist, unverzüglich einbringen. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Herr 
Kollege Antretter. 

Robert  Antretter (SPD): Herr Staatssekretär, ange-
sichts der Tatsache, daß die organisierte Kriminalität 
und die damit im Zusammenhang stehende Geldwä-
sche in unserem Land in erschreckendem Maße 
zugenommen hat, frage ich Sie, ob die Bundesregie-
rung mittlerweile bereit ist, die in diesem von Ihnen 
erwähnten Zusammenhang stehende Abgabenord-
nung so zu ändern, daß die Finanzbehörden verpflich-
tet werden, Erkenntnisse über Geldwäsche an die 
Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten, und ob sie 
bereit ist, den Finanzbehörden die Befugnis einzuräu-
men, in bestimmten Verdachtsfällen bereits von sich 
aus Mitteilungen an die Ermittlungsbehörden zu rich

-

ten, und in diesem Zusammenhang das gesetzliche 
Ermittlungsverbot nach § 30a der Abgabenordnung 
zu modifizieren. 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege, diese Probleme sind Gegenstand des Ent-
wurfs eines Gewinnaufspürungsgesetzes, der im Bun-
destag liegt. Da Sie die Bundesregierung fragen — das 
sage ich jetzt nicht nur formal —, antworte ich: Es ist 
Sache des Bundestages, zunächst die Verabschiedung 
des Gesetzentwurfes zu bewirken. 
Wenn ich es richtig sehe, sind die parlamentari-

schen Beratungen in den Ausschüssen nahezu abge-
schlossen. Ich gehe eigentlich davon aus, daß in Kürze 
hier mit der Verabschiedung zu rechnen sein wird. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Die zweite Zu-
satzfrage, Kollege Antretter. 

Robert  Antretter (SPD): Trifft es zu und habe ich Sie 
richtig verstanden, Herr Staatssekretär, daß es sich bei 
den Unstimmigkeiten, die es hinsichtlich der Verab-
schiedung des Gewinnaufspürungsgesetzes noch 
gibt, ausschließlich um Unstimmigkeiten zwischen 
den Koalitionsparteien handelt? 

Dr. Reinhard Göhner, Parl. Staatssekretär: Nein, 
Herr Kollege. Der Grund, warum wir insgesamt nicht 
vorankommen, liegt eigentlich in den unterschiedli-
chen Auffassungen zum Suchtstoffübereinkommen 
1988; denn hier — das wissen Sie — haben einige 
Bundesländer Vorstellungen zur Entkriminalisierung 
des Drogenbesitzes entwickelt, die mit diesem 
Abkommen kaum zu vereinbaren sind. Deshalb lie-
gen die Schwierigkeiten und die Ursache der Verzö-
gerung, die sich ergibt, nicht im Gewinnaufspürungs-
gesetz, sondern eher in diesem Bereich. 

(Robert Antretter [SPD]: Dank schön!) 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
fragen liegen nicht vor. Wir sind damit am Ende dieses 
Geschäftsbereichs angekommen. Herzlichen Dank, 
Herr Staatssekretär. 
Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-

nisters der Finanzen. Zur Beantwortung steht Herr 
Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Joachim Grüne-
wald zur Verfügung. 
Wir kommen zur Frage 14 des Kollegen Dr. Eber-

hard Brecht: 
Ist dem Bundesministerium der Finanzen bekannt, daß die 

Treuhandanstalt einen Großteil der Kinder- und Erholungszen-
tren, die zum Unternehmensvermögen ehemaliger volkseigener 
Betriebe gehörten, entgegen den Beschlüssen der Kommunal-
parlamente und früheren Äußerungen des Direktorats „Kommu-
nalvermögen" an die Käufer der Unternehmen mitveräußert, 
und billigt es dieses Vorgehen? 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Kollege Brecht, in 
der ehemaligen DDR gab es insgesamt 51 sogenannte 
zentrale Pionierlager, die ab 1990 Kindererholungs-
zentren genannt wurden. Davon sind durch das Treu-
handgesetz 48 in das Eigentum der Trägerunterneh-
mer übergegangen und kamen damit in die Verwal-
tung der Treuhandanstalt. 
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Parl. Staatssekretär Dr. Joachim Grünewald 

Die für diesen Bereich der Jugendhilfe zuständigen 
Länder haben mittlerweile festgestellt, daß Bedarf nur 
an 19 dieser Zentren besteht. Die Treuhandanstalt ist 
bestrebt, diese Einrichtungen im Einvernehmen auch 
und insbesondere mit den Kommunen an freie oder 
öffentliche Träger zweckgebunden zu veräußern. 
In zwei Fällen nun hat die Treuhandanstalt ohne 

nochmalige Rückfrage bei den zuständigen Landesju-
gendbehörden an Dritte veräußert. In einem Fall 
geschah dies, nachdem der interessierte freie Träger 
die Finanzierung nicht nachweisen konnte. In beiden 
Fällen ist die Treuhandanstalt auch und nicht zuletzt 
auf Betreiben der Bundesregierung bemüht, eine 
Weiterführung als Kinder- und Jugenderholungszen-
tren dennoch sicherzustellen. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Herr 
Kollege Brecht. 

Dr. Eberhard Brecht (SPD): Darf ich fragen, ob im 
Fall der Veräußerung des Kinder- und Erholungshei-
mes in Günthersberge nicht Interesse der Landesre-
gierung vorlag und auch eine Auslastung dieses 
Erholungszentrums für Monate hinaus gewährleistet 
war. 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Ich 
sage ja, daß wir uns auch in diesem von Ihnen 
erwähnten Falle mit der Treuhandanstalt bemühen, 
die Zuführung zum ursprünglichen Verwendungs-
zweck wieder sicherzustellen. Nach meinem Informa-
tionsstand sind diese Bemühungen auf gutem 
Wege. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Die zweite Zu-
satzfrage. 

Dr. Eberhard Brecht (SPD): Darf ich Sie fragen, 
welchen Sinn es ergibt, daß, wenn die Landesregie-
rung der Meinung ist, dieses Erholungszentrum zu 
erwerben, gleichzeitig eine Veräußerung an Herrn 
Ministerpräsident a. D. Ernst Albrecht stattfindet, der 
seinerseits wiederum zu verstehen gegeben hat, die-
ses Erholungszentrum an den Interessenten verkau-
fen zu wollen. 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Ich 
durfte Ihnen ja sagen, daß es — wenn Sie so wollen: 
bedauerlicherweise — auf Grund eines Informations-
mangels des zuständigen Direktorats bei der Treu-
handanstalt, das diese Absprachen mit den Kommu-
nen und den Ländern nicht kannte, zu dieser Veräu-
ßerung im Gesamtzusammenhang mit dem Unterneh-
men gekommen ist. Jetzt bemüht man sich um die 
Reparatur. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
fragen liegen nicht vor. 
Wir kommen damit zur Frage 15 des Kollegen Dr. 

Michael Luther: 
Warum wurde bei der Privatisierung des Treuhandbetriebes 

„Stahlbau Thale" nicht beachtet, daß damit das Kinder- und 
Jugenderholungszentrum „Günthersberge/Harz" mitveräußert 
wurde und somit die getroffenen Vereinbarungen zum Erhalt 
der Kinder- und Jugenderholungszentren in Frage gestellt 
sind? 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege Luther, das mit der Privatisierung der Eisen-
und Hüttenwerk Thale AG befaßte Direktorat — ich 
sagte es gerade schon — hat in Unkenntnis der zuvor 
mit Land und Kommune geführten Gespräche das 
Kindererholungszentrum Günthersberge bedauerli-
cherweise mitveräußert. 
Die Treuhandanstalt setzt sich bei dem Bewerber 

— auch das durfte ich schon sagen — nun für eine 
Reparatur ein, um auf jeden Fall die Einrichtung doch 
noch für Zwecke der Kinder- und Jugenderholung zur 
Verfügung zu stellen. Die Verhandlungen sind auf 
gutem Wege. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Herr 
Kollege Luther. 

Dr. Michael Luther (CDU/CSU): Herr Staatssekre-
tär, weil Sie es vorhin erwähnt haben: Das zweite 
Objekt ist dann offensichtlich Limbach-Oberfrohna. 
Treffen Sie dafür dieselbe Aussage, daß versucht wird, 
das zu heilen? 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Ja, es 
ist zutreffend: Das ist das zweite Objekt. Auch hier 
steht die Treuhandanstalt in Verhandlungen, es dem 
ursprünglichen Verwendungszweck, der Kindererho-
lung, zuzuführen. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Eine zweite 
Zusatzfrage wird nicht gewünscht. Dann eine Zusatz-
frage des Kollegen Schily. 

Otto Schily (SPD): Herr Staatssekretär, wie hoch 
werden denn die Reparaturkosten sein, und werden 
Sie dafür irgendwelche Regreßforderungen stellen? 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Ich 
vermag nicht zu sagen, Herr Kollege Schily, ob 
überhaupt bzw. in welcher Höhe Reparaturkosten 
anstehen. Einen Regreßanspruch vermag ich bei dem 
mir bekannten Tatbestand dem Grunde nach nicht zu 
erkennen. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Eine weitere 
Zusatzfrage des Kollegen Brecht. 

Dr. Eberhard Brecht (SPD): Glauben Sie, daß nach 
einer Privatisierung des Günthersberger Erholungs-
heims eine Veräußerung zu dem Zweck der Erholung 
überhaupt noch möglich ist, nachdem eine privat-
rechtliche Grundlage geschaffen ist? Glauben Sie, daß 
das Land Sachsen-Anhalt noch in der Lage sein wird, 
einen darstellbaren Preis zu zahlen? 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Das 
entscheidet sich, Herr Kollege, zunächst einmal an der 
Frage des Bedarfs. Das entscheidet sich selbstver-
ständlich auch dadurch, ob ich einen Interessenten, 
einen privaten oder auch öffentlichen Träger, etwa 
das Land, finde. Wenn diese Voraussetzungen gege-
ben sind, kann das selbstverständlich realisiert wer-
den. 
Ich darf hinzufügen, daß auch in der Trägerschaft 

des Eigentümerunternehmens eine solche Einrich-
tung weiter betrieben werden könnte. 
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Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
fragen liegen nicht vor. 
Wir kommen damit zur Frage 16 des Kollegen 

Dr. Michael Luther: 
Wie wird von der Treuhandanstalt sichergestellt, daß bei der 

Privatisierung von ehemaligen Trägerbetrieben von Kinder- und 
Jugenderholungszentren die Erholungszentren nicht mitprivati-
siert werden und somit die Übertragung an die neuen Träger 
solcher Einrichtungen, entsprechend den Absprachen zwischen 
den Ländern, der Treuhandanstalt und dem Ausschuß für 
Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages, sichergestellt 
wird? 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Mit 
dem nochmaligen Hinweis der Treuhandanstalt auf 
die getroffenen Absprachen müßte deren Einhaltung 
durch alle Direktorate für die Zukunft endgültig 
gesichert sein. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfrage, Herr 
Kollege Luther. 

Dr. Michael Luther (CDU/CSU): Sehen Sie die 
Möglichkeit einer sofortigen Herauslösung dieser 
interessierenden Objekte, d. h. der ehemaligen Pio-
nierlager, aus den Unterbereichen der Treuhand 
zugunsten der Treuhand-Liegenschaften bzw. des 
zuständigen Bereichs in Berlin? 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Wenn 
ich Ihre Frage richtig verstanden habe, dann geht es 
darum, daß wir diesen Teilbereich, das ehemalige 
Pionierlager, aus dem Unternehmen, so wie es jetzt 
besteht, wieder herauslösen oder abspalten sollen. 
Diese Möglichkeit ist selbstverständlich gegeben. Um 
diese Möglichkeit bemüht sich die Treuhandanstalt 
mit dem Unternehmen zusammen im konkreten Fall 
ja auch. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Noch eine Zusatz-
frage, Kollege Luther. 

Dr. Michael Luther (CDU/CSU): Vielleicht darf ich 
meine Frage noch einmal präzisieren: Ich meine 
diejenigen ehemaligen Pionierlager, über die jetzt 
noch Verhandlungen geführt werden, z. B. mit den 
Landkreisen bzw. mit dem Land. Da die ehemaligen 
Trägerbetriebe noch nicht privatisiert sind, könnte 
wiederum die Gefahr bestehen, daß die ehemaligen 
Pionierlager mit privatisiert werden. Könnte, um dem 
vorzubeugen, die Zuständigkeit innerhalb der Treu-
hand für die ehemaligen Pionierlager nicht von den 
Unterbereichen der Treuhand nach Berlin verlagert 
werden? 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Nach 
den bedauerlichen Vorfällen — ich habe das ja schon 
gesagt — in diesen beiden Einzelfällen bei insgesamt 
48 Pionierlagern ist gewährleistet, daß sich so etwas in 
der Zukunft nicht wiederholt. Theoretisch können alle 
48 ehemaligen Pionierlager abgespalten und dem 
ursprünglichen Verwendungszweck zugeführt wer-
den. Aber — das durfte ich ja auch schon sagen — es 
besteht nach dem Erkenntnisstand, den wir zusam-
men mit den zuständigen Jugendministerien in den 
neuen Ländern gewonnen haben, nur für 19 solcher 
Projekte Bedarf und ein privates oder öffentliches 
Interesse. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Noch eine Zusatz-
frage des Kollegen Brecht. 

Dr. Eberhard Brecht (SPD): Welchen Stellenwert 
genießen die Beschlüsse der Kommunalparlamente 
bezüglich der Weiternutzung solcher Lager bei der 
Entscheidung der Treuhandanstalt? 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Sie 
genießen einen ganz entscheidenden Stellenwert. Die 
Treuhandanstalt hat mit den Belegenheitskommunen 
in den hier angesprochenen Fällen j a auch verhandelt. 
Sie hat die Kommunalparlamente gebeten, einen 
Ratsbeschluß zu fassen. Sie hat die Kommunalparla-
mente auch gebeten, die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Fortführung des bisherigen Ver-
wendungszwecks möglichst bald zu schaffen; denn 
das ist ja ganz entscheidend für die Findung des 
Preises, der sich dann möglicherweise bis auf Null 
reduzieren kann. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Weitere Zusatz-
fragen liegen nicht vor. 
Dann kommen wir zu Frage 17 des Kollegen Ludwig 

Stiegler: 
Wie ist der derzeitige Stand der Informationen der Bundesre-

gierung über die künftige Beschäftigung deutscher Arbeitneh-
mer bei den US-Streitkräften, und nach welchem Fahrplan wird 
mit der neuen Adminis tration über die Zukunft dieser Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer gesprochen werden? 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege Stiegler, nach dem gegenwärtigen Stand der 
Informationen war vorgesehen, in den Jahren 1992 
und 1993 die Zahl der Stellen für örtliche Arbeitneh-
mer bei der US-Armee im Zusammenhang mit dem 
Truppenabzug um rund 13 500 zu verringern. Zusätz-
lich soll die Zahl der Arbeitnehmer nunmehr um 
weitere 5 000 aus Haushaltsgründen dadurch vermin-
dert werden, daß Abfindungen bei freiwilligem Aus-
scheiden gewährt werden. 
Bereits Anfang Februar werden erste Gespräche mit 

dem Hauptquartier der US-Armee in Heidelberg statt-
finden, um nun endgültig Klarheit darüber zu gewin-
nen, ob und gegebenenfalls welche weiteren Perso-
nalmaßnahmen für den Bereich der örtlichen Arbeit-
nehmer geplant sind. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Eine Zusatzfrage, 
Kollege Stiegler. 

Ludwig Stiegler (SPD): Herr Staatssekretär, ist 
Ihnen bekannt, daß die US-Streitkräfte zunehmend 
dazu übergehen, Stellen, die eigentlich für deutsche 
Arbeitnehmer vorgesehen sind, mit zivilem Gefolge 
oder mit Angehörigen der Streitkräfte zu besetzen, 
und was unternehmen Sie dagegen, daß wenigstens 
die übrigen Stellen dann weiter ausnahmslos mit 
deutschen Arbeitnehmern besetzt werden? 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege Stiegler, wir haben dieses Problem ja schon 
einmal in einer Fragestunde miteinander erörtert. 

(Ludwig Stiegler [SPD]: Es hat sich aber 
seither nichts gebessert!) 

— Die Personalhoheit — das können wir ja gar nicht 
leugnen — liegt natürlich bei den US-Streitkräften. 
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Wir haben jedoch, wie Sie wissen, unterschiedliche 
Tarifverträge, die wir teilweise im Auftrag der US-
Streitkräfte mit den Tarifpartnern abgeschlossen 
haben, aber auch zusätzliche tarifliche und sonstige 
Vereinbarungen, die die US-Streitkräfte selber getrof-
fen haben. Wir sind schon der Meinung — nach der 
bisherigen Erfahrung kann ich das auch bestätigen —, 
daß sich die US-Streitkräfte im Konzert mit uns um 
sozialverträgliche Lösungen bemühen. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Die zweite Zu-
satzfrage, Kollege Stiegler. 

Ludwig Stiegler (SPD): Herr Staatssekretär, das 
NATO-Truppenstatut und das Zusatzabkommen, in 
dem der Vorrang für den lokalen Arbeitsmarkt vorge-
sehen ist, sind Ihnen ja bekannt. Was unternimmt die 
Bundesregierung, um diesen Vorrang gegebenenfalls 
bei den laufenden Verhandlungen zur Änderung des 
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut zu be-
kräftigen und vielleicht einmal endgültig durchzuset-
zen? 

Dr. Joachim Grünewald, Parl. Staatssekretär: Herr 
Kollege, wie Sie wissen, haben wir ja gerade über eine 
Revision des Zusatzabkommens zum NATO-Trup-
penstatut verhandelt. Wenn ich richtig unterrichtet 

bin, wird das Auswärtige Amt den Verteidigungsaus-
schuß in einer seiner nächsten Sitzungen über die 
Ergebnisse dieser Verhandlungen unterrichten. 
Selbstverständlich hat das Bundesfinanzministe-

rium seine über Jahre gewachsenen guten Kontakte 
auch genutzt. Ich darf Ihnen versichern, daß wir in 
diesen Verhandlungen nachhaltig darauf drängen, 
daß so wenig wie eben möglich deutsche Arbeitneh-
mer be troffen werden und daß dies, wo es unvermeid-
bar ist, in sozialverträglicher Weise geschieht. 

Vizepräsidentin Renate Schmidt: Zusatzfragen zu 
dieser Frage liegen nicht vor. 
Die Frage 18 der Kollegin Dr. Elke Leonhard

-

Schmid wird schriftlich beantwortet. Die Antwort wird 
als Anlage abgedruckt. 
Damit sind wir am Ende dieses Geschäftsbereichs 

angekommen. Herzlichen Dank, Herr Staatssekre-
tär. 
Wir sind auch am Ende der Fragestunde und damit 

auch am Ende der Tagesordnung der heutigen Sit-
zung. 
Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-

destages auf morgen, Donnerstag, den 21. Januar 
1993, 9 Uhr ein. 
Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 14.38 Uhr) 

Berichtigung 

130. Sitzung, Seite 11238 C Zeile 19 und D Zeile 15: 
Statt „Lotspflicht" und „Lotsverbänden" ist „Lotsen-
pflicht" und „Lotsenverbänden" zu lesen. 
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Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordnete(r)  entschuldigt bis 
einschließlich 

Böhm (Melsungen), CDU/CSU 20. 1. 93 * 
Wilfried 

Brandt-Elsweier, Anni SPD 20. 1. 93 
Duve, Freimut SPD 20. 1. 93 
Fockenberg, Winfried SPD 20. 1. 93 
Francke (Hamburg), CDU/CSU 20. 1. 93 ** 
Klaus 

Gallus, Georg F.D.P. 20. 1. 93 
Dr. Geißler, Heiner CDU/CSU 20. 1. 93 
Gerster (Mainz), CDU/CSU 20. 1. 93 
Johannes 

Grünbeck, Josef F.D.P. 20. 1. 93 
Dr. Gysi, Gregor PDS/Linke 20. 1. 93 

Liste 
Hackel, Heinz-Dieter F.D.P. 20. 1. 93 
Hasenfratz, Klaus SPD 20. 1. 93 
Hilsberg, Stephan SPD 20. 1. 93 
Jaunich, Horst SPD 20. 1. 93 
Dr. Lieberoth, Immo CDU/CSU 20. 1. 93 
Lühr, Uwe F.D.P. 20. 1. 93 
Dr. Mahlo, Dietrich CDU/CSU 20. 1. 93 
Marx, Dorle SPD 20. 1. 93 
Mehl, Ulrike SPD 20. 1. 93 
Müller (Wesseling), CDU/CSU 20. 1. 93 
Alfons 

Oesinghaus, Günther SPD 20. 1. 93 
Rempe, Walter SPD 20. 1. 93 
Reschke, Otto SPD 20. 1. 93 
Roitzsch (Quickborn), CDU/CSU 20. 1. 93 
Ingrid 

Dr. Starnick, Jürgen F.D.P. 20. 1. 93 
Timm, Jürgen F.D.P. 20. 1. 93 
Titze-Stecher,Uta SPD 20.1.93 
Voigt (Frankfurt), SPD 20. 1. 93 ** 
Karsten D. 

Vosen, Josef SPD 20. 1. 93 

* für die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen Versamm-
lung des Europarates 
** für die Teilnahme an Sitzungen der Nordatlantischen Versamm-
lung 

Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wilhelm Rawe auf die Frage 
der Abgeordneten Dr. Elke Leonhard-Schmid (SPD) 
(Drucksache 12/4132 Frage 4): 

Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um bei 
Organisationsänderungen der Unternehmen der Deutschen 
Bundespost den Infrastrukturauftrag der Post zu erhalten, insbe-
sondere eine kundennahe Versorgung mit Postdienstleistungen 
durch die Teilsparten des Postdienstes auch in der Fläche in 
unvermindertem Umfang zu garantieren? 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Die Unternehmen der Deutschen Bundespost sind 
gesetzlich und auf Grund politischer Vorgaben ver-
pflichtet, die Nachfrage von Bürgern, Wirtschaft und 
Verwaltung nach postalischen Dienstleistungen zu 
sichern. Im Rahmen dieser Daseinsvorsorge haben sie 
die notwendige Infrastruktur bereitzustellen und der 
Entwicklung anzupassen. Andererseits sind die Vor-
stände der Unternehmen aber auch gehalten, nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu handeln, 
d. h. kostendeckend zu arbeiten und einen angemes-
senen Gewinn zu erwirtschaften. 

Unter Beachtung dieser Zielvorgaben hält die Bun-
desregierung die Überlegungen der Unternehmen 
der Deutschen Bundespost durch Optimierung der 
Organisation Kosten zu senken für unbedingt erfor-
derlich. 

Wie bisher wird die Bundesregierung allerdings 
auch künftig darauf achten, daß die gesetzlichen und 
politischen Vorgaben, nämlich die Bereitstellung 
einer ausreichenden postalischen Infrastruktur, von 
den Unternehmen der Deutschen Bundespost erfüllt 
werden. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Eduard Lintner auf die Frage 
der Abgeordneten Ingrid Köppe (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) (Drucksache 12/4132 Frage 5): 

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus dem 
Beschluß der Landesregierung Nordrhein-Westfalens, ihren für 
den Kriegsfall eingerichteten Regierungsbunker wegen der 
geänderten politischen Situation sowie zur Ersparnis der hohen 
Unterhaltungskosten aufzugeben und über einen Immobilien-
makler interessierten Nutzern anzubieten, und aus welchen 
Erwägungen gedenkt die Bundesregierung, diesem Beispiel 
hinsichtlich ihrer Bunker in Marienthal Eifel sowie in Prenden 
bei Berlin angesichts der angespannten Haushaltslage zu folgen 
bzw. nicht zu folgen? 

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat 
die Entscheidung, ihren Ausweichsitz aufzugeben, im 
Rahmen ihrer Verantwortung und Zuständigkeit 
getroffen. Die Bundesregierung hat keine Veranlas-
sung, diese Entscheidung zu bewerten noch ergeben 
sich hieraus Konsequenzen für ihren Ausweichsitz. 

Die Bundesregierung hat bereits im Jahre 1991 
entschieden, den Ausweichsitz in Marienthal beizu-
behalten, um die Handlungsfähigkeit des Staates 
auch in Situationen, die einen Verbleib am Friedens-
sitz unmöglich machen, zu sichern. Erkenntnisse, die 
eine Änderung dieser Entscheidung notwendig 
machen könnten, liegen nicht vor. 

Die Führungsschutzbauten der ehemaligen DDR, 
u. a. in Prenden bei Berlin, sind entbehrlich und 
werden abgewickelt bzw. entsorgt. Die Zuständigkeit 
für Prenden liegt beim BMVg. 
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Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Eduard Lintner auf die Frage 
des Abgeordneten Simon Wittmann (Tännesberg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 12/4132 Frage 6): 

Wie viele Mittel stehen im Bundeshaushalt 1993 für die 
Förderung der Erhaltung des deutschen Kulturgutes in den 
ehemaligen sudetendeutschen Gebieten zur Verfügung, und 
welche Maßnahmen wurden 1992 gefördert? 

Dem Bundesministerium des Innern stehen im 
Haushaltsjahr 1993 bei Kapitel 0640 Titel 686 02 für 
Hilfen zur Sicherung und Erhaltung deutschen Kultur-
guts in den historischen Siedlungsgebieten Ostmittel-, 
Ost- und Südosteuropas Haushaltsmittel in Höhe von 
5,0 Millionen DM zur Verfügung. Diese Mittel dienen 
auch dazu, deutsches Kulturgut, insbesondere deut-
sche Bau- und Kulturdenkmäler in den ehemaligen 
sudetendeutschen Gebieten vor dem Verfall zu 
bewahren sowie vom Untergang bedrohtes deutsches 
Archiv- und Bibliotheksgut in diesen Gebieten zu 
sichern, 

Für die Restaurierung von deutschen Bau- und 
Kulturdenkmälern im Gebiet der ehemaligen CSFR 
wurden im Jahre 1992 bezifferte Förderungsanträge 
mit einem Gesamtvolumen von rd. 2,66 Millionen DM 
gestellt. Die Anträge werden derzeit noch um die 
benötigten Unterlagen ergänzt. 

Außerdem stehen dem Bundesministerium des 
Innern im Kapitel 0640 Titel 686 01 für 1993 weitere 
2,0 Millionen DM zur Förderung kultureller Begeg-
nungen mit den Deutschen in den Heimatgebieten 
und der dortigen Bevölkerung im Rahmen des § 96 
BVFG zur Verfügung. Diese Mittel dienen ebenfalls 
der Erhaltung deutschen Kulturguts, vor allem durch 
Förderung kulturellen und geschichtlichen Wissens 
wie auch kulturellen Brauchtums. 

Unter Inanspruchnahme eines Ausgaberestes aus 
1991 wurden 1992 für diese kulturellen Begegnungen 
im Bereich der ehemaligen CSFR Mittel in Höhe von 
1,219 Millionen DM bereitgestellt. Damit wurde es der 
dortigen Bevölkerung ermöglicht, sich mit dem deut

-

schen Beitrag zur Kultur und Geschichte dieser 
Gebiete zu befassen, ihn wieder sichtbar zu machen 
und zu pflegen. Zu den geförderten Maßnahmen 
gehören z. B. ein sudetendeutsches Kulturprogramm 
der Schloßfestspiele Ellwangen (Theater, Ausstellun-
gen, Lesungen, geschichtliche Vorträge) in 12 Städten 
der damaligen CSFR mit deutscher Restbevölkerung 
unter Beteiligung tschechischer und slowakischer 
Kultureinrichtungen und öffentlicher Stellen wie auch 
Musikprogramme der sudetendeutschen Landsmann-
schaft zur Erhaltung und Weiterentwicklung sudeten-
deutscher Musik. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Joachim Grünewald auf 
die Frage der Abgeordneten Dr. Elke Leonhard

-

Schmid (SPD) (Drucksache 12/4132 Frage 18): 

Welche Perspektive für ein analoges Vorgehen bei bisher von 
westlichen Stationierungsstreitkräften genutzten Wohnungen 
ergibt sich nach Auffassung der Bundesregierung aus dem am 
4. Dezember 1992 durch den Parlamentarischen Staatssekretär 
Manfred Carstens bestätigten Haushaltsvermerk, dem zufolge 
ehemals von Truppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
genutzte, entbehrliche Wohnungen bei dringendem kommuna-
lem Bedarf unentgeltlich an die Kommunen abgegeben werden 
können (Drucksache 12/3990)? 

Der nur in den neuen Bundesländern anwendbare 
Haushaltsvermerk trägt der besonderen Situation in 
dieser Region Rechnung. Es soll verhindert werden, 
daß zur Belebung des Wohnungsmarktes private und 
öffentliche Mittel u. a. auch durch den Erwerb der 
ehemaligen GUS-Wohnungen gebunden werden. Die 
Mittel sollten in erster Linie in deren — in der Regel 
umfassende — Herrichtung sowie Neubauvorhaben 
fließen. Ein analoges Vorgehen für die von den 
westlichen Alliierten freigegebenen Wohnungen ist 
nicht vorgesehen. Die Einbeziehung unmittelbar 
nutzbarer und weitgehend intakter Wohngrund-
stücke würde keinen neuen Wohnraum schaffen. 
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